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REPUBLIK ÖSTERREICH 
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FüR ARBEIT UND OOZIALES 

Zl. 52.015/1-2/94 

An das 
Präsidium des 
Nationalratesr-------------------------~ 

Par lament G e 5 e t zen t \N U r f 
1010 Wien ZI. .1' _ '-,1:/19 .... 

Datum /~9_,.1 l'(ft; 
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Wien, den 3.1.1994 
Stubenring 1, 1010 Wien 
Telefon (0222)71100 
Telex 111145 oder 111780 
Fax 7158257 
DVR: 0017001 
P.S.K.Kto.Nr. 05070.004 
Auskunft 
Hans Binder 
Klappe 6100 Durchwahl 

~J!~ 
Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitszeitgesetz 

das Arbeitsruhegesetz geändert werden (Lenkzeiten); 
und 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beehrt sich, in 

der Anlage 25 Exemplare des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Arbeitszeitgesetz und das Arbeitruhegesetz (Lenkzeiten) 

geändert werden, zur gefälligen Kenntnisnahme zu übermitteln. 

Als Frist für die Abgabe der Stellungnahme wurde der 4. März 

1994 festgesetzt. 

Anlagen 

Für den Bundesminister: 

K 1 ein 

Für die Richtigkeit 
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Anlage zu Zl. 52.015/1-2/94 

Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitszeitgesetz und das 
Arbeitsruhegesetz geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
Änderung des Arbeitszeitgesetzes 

Das Arbeitszeitgesetz, BGBI. Nr. 461/1969, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 335/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 1 wird folgender § 1 a eingefügt: 

,,§ 1 a. (1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern gemäß § 1 als 
Lenker von in österreich zugelassenen Kraftfahrzeugen gelten die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit den in § 13 genannten 
Abweichungen. 

(2) Lenker im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Arbeitnehmer, die 
ein Kraftfahrzeug, sei es auch nur kurze Zeit, selbst lenken, oder 
sich in einem Kraftfahrzeug befinden, um es gegebenenfalls lenken zu 
können." 

2. § 13 lautet samt überschrift: 

"Sonderbestimmungen für Lenker von Kraftfahrzeugen 

§ 13. (1) Für die Beschäftigung von Lenkern folgender 
Kraftfahrzeuge gelten nur die Abschnitte 1 bis 3 und 5 bis 9: 

1. Kraftfahrzeuge der Feuerwehren, 
2. Fahrzeuge, die in Notfällen oder für Rettungsrnaßnahmen 

eingesetzt werden, 
3. Spezialfahrzeuge für ärztliche Aufgaben, 
4. Pannenhilfefahrzeuge, 
5. einspurige Kraftfahrzeuge und 
6. Fahrzeuge, die zur Personenbeförderung dienen und die nach 

ihrer Bauart und Ausstattung geeignet und dazu bestimmt 
sind, bis zu 9 Personen - einschließlich des Fahrers - zu 
befördern, wenn aufgrund der arbeitsvertragsrechtlichen 
pflichten des Arbeitnehmers nicht das Lenken eines 
Kraftfahrzeuges im Vordergrund steht. 

(2) Für die Beschäftigung von Lenkern auf sonstigen 
Kraftfahrzeugen, die vom Geltungsbereich 

1. der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates über die 
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr, ABI. EG.Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. 
1 und 
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2. des Europäischen übereinkommens über die Arbeit des im 
internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR), BGBl. Nr. 518/1975 

ausgenommen sind, gelten neben den Abschnitten 1 bis 3 und 5 bis 9 
auch die §§ 14 bis 17. 

(3) Für die Beschäftigung von Lenkern auf Kraftfahrzeugen, die 
unter den Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 sowie des 
AETR fallen, gelten neben den Abschnitten 1, 2 und 5 bis 9 auch die 
§§ 11, 16, 17 und 17 abis 17 g. 

(4) Wiederholt eine Bestimmung der §§ 17 abis 17 f Bestimmungen 
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder ist eine Angleichung durch 
Kollektivvertrag erfolgt, ist die jeweilige Bestimmung der §§ 17 a 
bis 17 f auf den in Art. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 genannten 
Fahrtstrecken nicht anzuwenden." 

3. Die überschrift zu § 14 lautet: 

"Arbeitszeit und Lenkzeit für Lenker gemäß § 13 Abs. 2" 

4. Die Überschrift zu § 15 lautet: 

"Lenkpausen für Lenker gemäß § 13 Abs. 2" 

5. In den §§ 14 Abs. 1 und 17 Abs. 1 entfallen die Worte "und 
Beifahrer". 

6. In § 16 Abs. 1 entfallen die Worte "und Beifahrern". 

7. § 16 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Für Betriebe, für die kein Branchenkollektivvertrag wirksam 
ist, kann das Arbeitsinspektorat nach Anhörung der gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Ausnahmen 
im Sinne der Abs. 3 und 4 zulassen." 

8. § 16 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Abs. 1 bis 6 sind auf den Kraftfahrlinienverkehr nicht 
anzuwenden. ' , 

9. In § 17 Abs. 2 entfallen die Begriffe ,,(Beifahrers)" und 
,,(Beifahrer)". Abs. 2 letzter Satz lautet: 

"Die persönlichen Fahrtenbücher sowie das Verzeichnis sind nach 
Abschluß der persönlichen Fahrtenbücher mindestens ein Jahr lang 
aufzubewahren und den Kontrollorganen auf Verlangen auszuhändigen." 
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10. Nach § 17 werden folgende §§ 17 abis 17 g samt überschriften 
eingefügt: 

"Arbeitszeit und Lenkzeit für Lenker gemäß § 13 Abs. 3 

§ 17 a. (1) Die Arbeitszeit für Lenker umfaßt die Lenkzeiten, die 
zeiten für sonstige Arbeitsleistungen und die Zeiten der 
Arbeitsbereitschaft. 

(2) Innerhalb der zulässigen Arbeitszeit darf die gesamte tägliche 
Lenkzeit zwischen zwei Ruhezeiten acht stunden nicht überschreiten. 
Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß die Lenkzeit bis 
zu neun Stunden, zweimal wöchentlich jedoch bis zu zehn stunden 
ausgedehnt wird. 

(3) Innerhalb einer Woche darf die gesamte Lenkzeit 48 Stunden, 
innerhalb eines Zeitraumes von zwei aufeinanderfolgenden Wochen 90 
Stunden nicht überschreiten. Durch Kollektivvertrag kann in den 
Fällen des § 7 Abs. 2 und 5 zugelassen werden, daß die wöchentliche 
Lenkzeit bis zu 56 Stunden ausgedehnt wird. 

Lenkpausen für Lenker gemäß § 13 Abs. 3 

§ 17 b. (1) Nach einer ununterbrochenen Lenkzeit von höchstens vier 
Stunden ist eine Lenkpause einzulegen. Durch Kollektivvertrag kann 
zugelassen werden, daß diese Lenkpause erst nach einer Lenkzeit von 
viereinhalb stunden einzulegen ist. Die Lenkzeit gilt auch dann als 
ununterbrochen, wenn sie durch kürzere Zeiträume unterbrochen wird, 
als sie für Lenkpausen vorgesehen sind. 

(2) Die Lenkpause hat mindestens eine Stunde zu betragen. Durch 
Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß die Lenkpause auf 45 
Minuten verkürzt wird. 

(3) Abweichend von Abs. 2 ist beim Lenken 
1. von der Personenbeförderung dienenden Kraftfahrzeugen ohne 

Anhänger oder mit einem Anhänger, dessen Gesamtgewicht fünf 
Tonnen nicht überschreitet, oder 

2. von der Güterbeförderung dienenden Kraftfahrzeugen ohne 
Anhänger oder mit einem Anhänger oder Sattelanhänger, sofern 
das höchste zulässige Gesamtgewicht des Kraftfahrzeuges 
(Sattelkraftfahrzeuges) 20 Tonnen nicht überschreitet, 

eine Lenkpause von mindestens 45 Minuten einzulegen. 

(4) Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß die 
Lenkpause von mindestens einer Stunde durch zwei Lenkpausen von 
mindestens einer halben Stunde und die Lenkpause von mindestens 45 
Minuten durch mehrere Lenkpausen von mindestens 15 Minuten ersetzt 
wird, die in die Lenkzeit oder unmittelbar nach dieser so einzufügen 
sind, daß bei Beginn des letzten Teiles der Lenkpause die Lenkzeit 
von vier bzw. viereinhalb Stunden noch nicht überschritten ist. 

(5) Zeiten, während der der Fahrer andere Arbeiten ausübt oder die 
er 1m fahrenden Fahrzeug verbringt, gelten nicht als Lenkpausen. 

(6) Lenkpausen dürfen nicht auf die tägliche Ruhezeit angerechnet 
werden. 
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Tägliche Ruhezeit für Lenker gemäß § 13 Abs.3 

§ 17 c. (1) Innerhalb jedes Zeitraumes von 24 stunden ist dem 
Lenker eine ununterbrochene tägliche Ruhezeit von mindestens elf 
stunden zu gewähren. Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, 
daß die tägliche Ruhezeit dreimal wöchentlich auf mindestens neun 
zusammenhängende stunden verkürzt wird. Wird die tägliche Ruhezeit 
verkürzt, ist dem Lenker bis zum Ende der folgenden Woche eine 
zusätzliche Ruhezeit im Ausmaß der Verkürzung zu gewähren. Diese als 
Ausgleich zustehende Ruhezeit ist zusammen mit einer anderen 
mindestens achtstündigen Ruhezeit zu gewähren und zwar über Verlangen 
des Lenkers am Aufenthaltsort des Fahrzeugs oder am Heimatort des 
Lenkers. 

(2) Weiters kann durch Kollektivvertrag zugelassen werden, daß an 
Tagen, an denen eine tägliche Ruhezeit von mindestens zwölf stunden 
eingehalten wird, diese Ruhezeit in zwei oder drei Abschnitten 
genommen werden kann, wobei ein Teil mindestens acht zusammenhängende 
Stunden, die übrigen Teile jeweils mindestens eine stunde betragen 
müssen. 

(3) Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß innerhalb 
jedes Zeitraumes von 30 stunden eine ununterbrochene tägliche 
Ruhezeit von mindestens acht Stunden zu gewähren ist, wenn sich im 
Fahrzeug mindestens zwei Lenker befinden. 

Kombinierte Beförderung 

§ 17 d. (1) Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß 
Zeiten, in denen ein Lenker ein Fahrzeug begleitet, das auf einem 
Fährschiff oder der Eisenbahn befördert wird, je nach Dauer als 
Ruhepausen oder Ruhezeiten gelten, sofern dem Lenker ein Bett oder 
eine Schlafkabine zur Verfügung steht. 

(2) Durch Kollektivvertrag kann eine einmalige Unterbrechung der 
täglichen Ruhezeit zugelassen werden, wenn 

1. Zeiten unter den Bedingungen des Abs. 1 zum Teil an Land, 
zum Teil auf dem Fährschiff oder der Eisenbahn verbracht 
werden, 

2. die Unterbrechung den um eine Stunde verlängerten Zeitraum 
für die Verladung des Fahrzeugs oder das Verlassen von 
Schiff oder Eisenbahn einschließlich der Zollformalitäten 
nicht übersteigt, und 

3. dem Lenker während beider Teile der täglichen Ruhezeit ein 
Bett oder eine Schlafkabine zur Verfügung steht. 

Wird die tägliche Ruhezeit unterbrochen, ist sie um zwei Stunden zu 
verlängern. Jeder Teil der täglichen Ruhezeit muß mindestens eine 
stunde betragen. 

Verbot bestimmter Arten des Entgelts 

§ 17 e. (1) Lenker dürfen nicht nach Maßgabe der zurückgelegten 
strecke oder der Menge der beförderten Güter entlohnt werden, auch 
nicht in Form von Prämien oder Zuschlägen für diese Fahrtstrecken 
oder Gütermengen, es sei denn, daß diese Entgelte nicht geeignet 
sind, die Sicherheit im Straßenverkehr zu beeinträchtigen. 
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(2) Bei Schadenersatz- und Regreßansprüchen zwischen Arbeitgebern 
und Lenkern ist das Vorliegen einer Entgeltvereinbarung im Sinne des 
Abs. 1 ein Grund für die Minderung oder den gänzlichen Ausschluß von 
Ersatz- oder Regreßansprüchen im Sinne des § 2 Abs. 2 Z 4 und 5 des 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes, BGBI. Nr. 80/1965, es sei denn, daß 
die unzulässige Entgeltvereinbarung auf den Eintritt des Schadens 
oder die Schadenshöhe keinen Einfluß haben konnte. 

(3) Begeht der Lenker eine übertretung der Straßenverkehrsordnung 
1960, BGBI. Nr. 159 oder des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBI. Nr. 267, 
so gilt dessen Arbeitgeber bei Vorliegen einer Entgeltvereinbarung im 
Sinne des Abs. 1 als Anstifter im Sinne des § 7 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBI. Nr. 52, es sei denn, daß die 
unzulässige Entgeltvereinbarung auf die Begehung der 
Verwaltungsübertretung keinen Einfluß haben konnte. 

Außergewöhnliche Fälle 

§ 17 f. Wenn es mit der Sicherheit im Straßenverkehr vereinbar ist, 
kann der Lenker, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, von den 
§§ 17 abis 17 d sowie einer Verordnung gemäß § 17 gabweichen, 
soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit der Fahrgäste, des 
Fahrzeugs oder seiner Ladung zu gewährleisten. Der Lenker hat Art und 
Grund der Abweichung von den Bestimmungen auf dem Schaublatt des 
Kontrollgeräts oder in seinem Arbeitszeitplan zu vermerken. 

Ausnahmen durch Verordnung 

§ 17 g. Durch Verordnung können für den innerstaatlichen 
Straßenverkehr mit den im Art. 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
genannten Kraftfahrzeugen Abweichungen von den Bestimmungen der §§ 17 
abis 17 d und der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 festgesetzt werden, 
wenn 

1. diese Abweichungen wegen der Art der Beförderung notwendig 
sind, und 

2. die Erholung der Lenker nicht beeinträchtigt wird." 

11. § 24 lautet samt überschrift: 

"Auflagepflicht 

§ 24. Jeder Arbeitgeber hat in der Betriebsstätte an geeigneter, 
für die Arbeitnehmer leicht zugänglicher Stelle einen Abdruck 

1. dieses Bundesgesetzes und, 
2. soweit diese für die Betriebsstätte in Betracht kommen, 

a) der aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen und 

b) der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das 
Kontrollgerät im Straßenverkehr, ABI. EG Nr. L 370 vom 
31. Dezember 1985, S. 8, 

aufzulegen." 
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12. § 28 Abs. 1 lautet: 

,,§ 28. (1) Arbeitgeber und deren Bevollmächtigte, die 
1. Arbeitnehmer über die Höchstgrenzen der täglichen oder 

wöchentlichen Arbeitszeit gemäß § 2 Abs. 2, § 4 Abs. 10, § 
5 Abs. 1, § 7 Abs. 1, 3 oder 4, § 8 Abs. lader 2, § 9, § 
16 Abs. 6, § 18 Abs. 2 oder 3 oder § 19 Abs. 2 hinaus 
einsetzen; 

2. Arbeitnehmer mit gemäß § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 1 bis 3 oder § 
19 Abs. 2 unzulässiger überstundenarbeit beschäftigen; 

3. Ruhepausen oder Kurzpausen gemäß § 11 Abs. 1, 3 oder 4 
nicht gewähren; 

4. die tägliche Lenkzeit gemäß § 12 Abs. 1, § 17 c, § 17 d 
Abs. 2 oder § 19 a nicht gewähren; 

5. Lenker über die gemäß § 14 Abs. 2 oder § 17 a Abs. 2 oder 
3 zulässige Lenkzeit hinaus einsetzen; 

6. Lenkpausen gemäß § 15 Abs. 1 bis 3 oder § 17 b Abs. 1 bis 
4 nicht gewähren; 

7. Lenker über die gemäß § 16 Abs. 2 bis 4 zulässige 
Einsatzzeit hinaus einsetzen; 

8. die pflichten betreffend das Fahrtenbuch gemäß § 17 Abs. 1 
oder 2 oder das Kontrollgerät gemäß § 17 f Satz 2 
verletzen; 

9. die Meldepflichten gemäß § 11 Abs. 8 oder 10 oder § 20 
Abs. 2, die Auflagepflichten gemäß § 24, die 
Aushangspflicht gemäß § 25, die Aufzeichnungspflichten 
gemäß § 26 Abs. lader die Auskunfts- und 
Einsichtspflichten gemäß § 26 Abs. 2 verletzen; 

10. Verordnungen gemäß § 15 Abs. 4, § 17 g, § 21 oder § 23 
übertreten; oder 

11. Bescheide gemäß § 5 Abs. 2, § 7 Abs. 5, § 11 Abs. 5 oder 
6, § 12 Abs. 2, § 14 Abs. 2 oder 3, § 15 Abs. 4, § 16 Abs. 
5 oder § 19 Abs. 3 nicht einhalten 

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer 
strengeren strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde, 
soweit es sich um Betriebe handelt, die der bergbehördlichen Aufsicht 
unterstehen, von der Berghauptmannschaft mit einer Geldstrafe von 
1000 S bis 30000 S zu bestrafen." 

13. Nach § 28 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a eingefügt: 

,,(1 a) Ebenso sind Arbeitgeber und deren Bevollmächtigte zu 
bestrafen, die 

1. Lenker über die gemäß Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz lader 
Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder gemäß Art. 6 
Abs. 1 Unterabsatz lader Abs. 2 AETR zulässige Lenkzeit 
hinaus einsetzen; 

2. Lenkpausen gemäß Art. 7 Abs. 1, 2 oder 4 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 oder gemäß Art. 7 Abs. 1, 2 oder 4 AETR 
nicht gewähren; 

3. die tägliche Ruhezeit gemäß Art. 8 Abs. 1, 2, 6 oder 7 
oder Art. 9 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder gemäß 
Art. 8 Abs. 1, 2, 6, 7 oder 9 AETR nicht gewähren; 

4. die Pflichten betreffend das Kontrollgerät gemäß Art. 9 
Satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85, gemäß Art. 9 Satz 
2 AETR oder gemäß Art. 3 Abs. 1, Art. 13, Art. 14, Art, 15 
Abs. 1 bis 3 oder 5 bis 7 oder Art. 16 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 verletzen; oder 
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5. die Pflichten betreffend den Linienfahrplan und den 
Arbeitszeitplan gemäß Art. 14 Abs. 1 bis 6 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 verletzen." 

14. Dem § 28 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

,,(3) Gelten für die Beschäftigung eines Lenkers nach § 17 a Abs. 2 
und 3, § 17 b Abs. 1 bis 4, § 17 c, § 17 d Abs. 2 oder § 17 f Satz 2 
die gleichen Bestimmungen als nach 

1. Art. 6 Abs. 1 Unterab~atz 1, Art. 6 Abs. 2, Art. 7 Abs. 1, 
2, 4 und 5, Art. 8 Abs. 1, 2, 6 und 7, Art. 9 oder Art. 12 
Satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und 

2. Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1, Art. 6 Abs. 2, Art. 7, Art. 8 
Abs. 1, 2, 6 bis 8 oder Art. 9 Satz 2 AETR 

und kommt im internationalen Straßenverkehr als verletzte 
Verwaltungsvorschrift je nach Fahrtstrecke entweder eine Bestimmung 
dieses Bundesgesetzes oder die entsprechende Vorschrift der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder die entsprechende Vorschrift des 
AETR in Frage, genügt abweichend von § 44 a Z 2 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (vstG), BGBI. Nr. 52, als Angabe der 
verletzten Verwaltungsvorschrift die Angabe des entsprechenden 
Gebotes oder Verbotes der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. 

(4) Für Verstöße gegen § 17 a Abs. 2 und 3, § 17 b Abs. 1 bis 4, § 
17 c, § 17 d Abs. 2 oder § 17 f Satz 2 sowie gegen die in Abs. 1 a 
angeführten Rechtsvorschriften im internationalen Straßenverkehr 
beträgt die Verjährungsfrist abweichend von § 31 Abs. 2 VStG ein 
Jahr. ' , 

15. Der bisherige § 32 a erhält die Bezeichnung ,,§ 32 a Abs. 1". 
Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

" (2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Rechtsvorschriften der EG 
verwiesen wird, sind diese in der gemäß Anhang XIII des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum nach Maßgabe von Protokoll 1 
über horizontale Anpassungen für österreich jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden." 

16. Nach § 32 a wird folgender § 32 b samt überschrift eingefügt: 

"übergangsbestimmungen 

§ 32 b. Auf Lenker von Kraftfahrzeugen, die aufgrund der 
Ausnahmebestimmung des Art. 11 Abs. 1 der 15. Kraftfahrgesetz­
Novelle, BGBI. Nr. 456/1993, noch nicht mit einem Kontrollgerät im 
Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgerüstet sind, ist § 28 
Abs. 1 Z 8 und Abs. 1 a Z 4 bis zum 31. Dezember 1994 nicht 
anzuwenden." 
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17. Nach § 33 Abs. 1 c wird folgender Abs. 1 deingefügt: 

,,(1 d) Oie §§ 1 a, 13, 14 Abs. 1, 16 Abs. 1, 5 und 7, 17 Abs. 1 
und 2, 17 abis 17 g, 24, 28 Abs. 1, 3 und 4, 32 a, 32 bund 33 Abs. 
2 zweiter Satz, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI.Nr. XXXXX, 
treten mit ..... in Kraft. Verordnungen gemäß § 17 g können bereits 
vor diesem Zeitpunkt erlassen werden, sie treten jedoch frühestens 
gemeinsam mit § 17 g in Kraft." 

18. § 33 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Weiters tritt § 15 für den Kraftfahrlinienverkehr mit elner 
Linienstrecke von nicht mehr als 50 km erst mit der gemäß § 15 Abs. 4 
zu erlassenden Verordnung in Kraft." 

19. Dem § 33 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Oie in Abs. 1 lit. abis c genannten Bundesminister sind auch 
mit der Vollziehung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85, der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 sowie des AETR betraut." 

Artikel 11 
Änderung des Arbeitsruhegesetzes 

Das Arbeitsruhegesetz, BGBI. Nr. 144/1983, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 158/1991, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 1 wird folgender § 1 a eingefügt: 

,,§ 1 a. (1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern gemäß § 1 als 
Lenker von in österreich zugelassenen Kraftfahrzeugen gelten die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit den in Abschnitt 5 a genannten 
Abweichungen. 

(2) Lenker im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Arbeitnehmer, die 
ein Kraftfahrzeug, sei es auch nur kurze Zeit, selbst lenken, oder 
sich in einem Kraftfahrzeug befinden, um es gegebenenfalls lenken zu 
können.' , 

2. Nach § 22 wird folgender Abschnitt 5 a (§§ 22 abis 22 c) samt 
überschriften eingefügt: 

"Abschnitt 5 a 
Sonderbestimmungen für Lenker 

bestimmter Kraftfahrzeuge 

§ 22 a. (1) Auf die Beschäftigung von Lenkern auf Kraftfahrzeugen 
sind die §§ 2 bis 5 und 19 nicht anzuwenden, soweit diese auf die 
Dauer der wöchentlichen Ruhezeit Bezug nehmen. Auf diese Lenker sind 
die §§ 22 bund 22 c anzuwenden. 
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(2) Abs. 1 gilt nicht für die Beschäftigung von Lenkern auf 
Kraftfahrzeugen, die vom Geltungsbereich 

1. der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates über die 
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im 
straßenverkehr, ABI. EG Nr. L 370 vom 31. Dezember 1985, S. 
1 und 

2. des Europäischen übereinkommens über die Arbeit des im 
internationalen straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR), BGBI. Nr. 518/1975 

ausgenommen sind. 

(3) Wiederholt eine Bestimmung dieses Abschnittes Bestimmungen der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder ist eine Angleichung durch 
Kollektivvertrag erfolgt, ist die jeweilige Bestimmung dieses 
Abschnittes auf den in Art. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
genannten Fahrtstrecken nicht anzuwenden. 

Wöchentliche Ruhezeit 

§ 22 b. (1) Der Lenker hat in jeder Woche Anspruch auf eine 
ununterbrochene wöchentliche Ruhezeit von mindestens 45 Stunden. 
Diese wöchentliche Ruhezeit kann auf 36 zusammenhängende stunden 
verkürzt werden. Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß 
die wöchentliche Ruhezeit außerhalb des Standortes des Fahrzeuges 
oder des Heimatortes des Lenkers auf 24 zusammenhängende Stunden 
verkürzt wird. Jede Verkürzung ist durch eine zusammenhängende 
Ruhezeit auszugleichen, die vor Ende der auf die betreffende Woche 
folgenden dritten Woche zu nehmen ist. Diese als Ausgleich zustehende 
Ruhezeit ist zusammen mit einer anderen mindestens achtstündigen 
Ruhezeit zu gewähren und zwar über Verlangen des Lenkers am 
Aufenthaltsort des Fahrzeugs oder am Heimatort des Lenkers. 

(2) Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß eine 
wöchentliche Ruhezeit, die in einer Woche beginnt und in die darauf 
folgende Woche reicht, der zweiten Woche zugerechnet werden kann. 

(3) Zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten dürfen höchstens sechs 
Tage liegen. Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß im 
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Ausnahme des Linienverkehrs 
zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten höchstens zwölf Tage liegen 
dürfen und die wöchentlichen Ruhezeiten in einem 
Durchrechnungszeitraum von zwei Wochen spätestens am Ende der zweiten 
Woche zusammen gewährt werden. 

Außergewöhnliche Fälle 

§ 22 c. Wenn es mit der Sicherheit im Straßenverkehr vereinbar ist, 
kann der Lenker, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, von 
diesem Abschnitt abweichen, soweit dies erforderlich ist, um die 
Sicherheit der Fahrgäste, des Fahrzeugs oder seiner Ladung zu 
gewährleisten. Der Lenker hat Art und Grund der Abweichung von den 
Bestimmungen auf dem Schaublatt des Kontrollgeräts oder in seinem 
Arbeitszeitplan zu vermerken." 
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3. In § 27 Abs. 1 ist nach dem Zitat ,,10 bis 18" das Zitat " ,22 
b, 22 c Satz 2" einzufügen. 

4. Nach § 27 Abs~ 1 wird folgender Abs. 1 a eingefügt: 

,,(1 a) Ebenso sind Arbeitgeber und deren Bevollmächtigte zu 
bestrafen, die die wöchentliche Ruhezeit gemäß 

1. Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 2 bis 4, Art. 8 Abs. 3 bis 6 
oder Art. 12 Satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
oder 

2. Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 2 bis 4, Art. 8 Abs. 3 bis 6 
oder Art. 9 Satz 2 AETR 

nicht gewähren." 

5. Dem § 27 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

,,(3) Gelten für die Beschäftigung eines Lenkers nach § 22 b oder § 
22 c Satz 2 die gleichen Bestimmungen als nach 

1. Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 2 bis 4, Art. 8 Abs. 3 bis 6 
oder Art. 12 Satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und 

2. Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 2 bis 4, Art. 8 Abs. 3 bis 6 
oder Art. 9 Satz 2 AETR 

und kommt im internationalen Straßenverkehr als verletzte 
Verwaltungsvorschrift je nach der Fahrtstrecke entweder eine 
Bestimmung dieses Bundesgesetzes oder die entsprechende Vorschrift 
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder die entsprechende Vorschrift 
des AETR in Frage, genügt abweichend von § 44 a Z 2 des 
verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VstG), BGBI. Nr. 52, als Angabe der 
verletzten Verwaltungsvorschrift die Angabe des entsprechenden 
Gebotes oder Verbotes der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. 

(4) Für Verstöße gegen die in Abs. 3 genannten Rechtsvorschriften 
im internationalen Straßenverkehr beträgt die Verjährungsfrist 
abweichend von § 31 Abs. 2 vstG ein Jahr." 

6. Nach § 32 wird folgender § 32 a samt überschrift eingefügt: 

"Verweisungen 

§ 32 a. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

(2) Soweit ln diesem Bundesgesetz auf Rechtsvorschriften der EG 
verwiesen wird, sind diese in der gemäß Anhang XIII des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum nach Maßgabe von Protokoll 1 
über horizontale Anpassungen für österreich jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden.' , 

7. Nach § 33 Abs. 1 a wird folgender Abs. 1 beingefügt: 

,,(1 b) Abschnitt 5 a (§§ 22 abis 22 c) sowie die §§ 27 Abs. 1 a, 
3 und 4 und 32 a, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. Nr. XXXXX, 
treten mit .•.• in Kraft." 
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8. Der bisherige S 34 erhält die Bezeichnung "S 34 Abs. 1". In Z 
1, 2, 3, 6 und 7 wird der Ausdruck "Bundesminister für soziale 
Verwaltung" durch den Ausdruck "Bundesminister für Arbeit und 
Soziales" ersetzt. 

9. Dem S 34 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Die in Abs. 1 Z 2, 3 und 7 genannten Bundesminister sind auch 
mit der Vollziehung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85, der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 sowie des AETR betraut." 
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Vor b I a t t 

Problem: 
1. Mit Inkrafttreten des EWR-Vertrages treten auch die Verordnung 

(EWG) Nr. 3820/85 über die Harmonisierung bestimmter 
Sozialvorschriften im straßenverkehr und die Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im straßenverkehr 1n Kraft. 

2. Das Europäische Übereinkommen über die Arbeit des im 
internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR) wurde bisher nicht transformiert. Die geltenden 
arbeitnehmerschutzrechtlichen Vorschriften des 
Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsruhegesetzes weichen von den 
internationalen Vorschriften ab. 

Ziel und Inhalt: 
Transformation des AETR. Schaffung von arbeitsrechtlichen 

Begleitmaßnahmen zu den EG-Verordnungen. Weitergeltung strengerer 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, für österreichische 
Arbeitnehmer jedoch Möglichkeit der Angleichung an die 
internationalen Vorschriften durch Kollektivvertrag. 

Alternativen: 
1. Beibehaltung strengerer Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes 

ohne Angleichungsmöglichkeit. 

2. übernahme der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 ohne Einschränkungen. 

Kosten: 
keine 

Vereinbarkeit mit EG-Recht: 
Der Entwurf enthält Anpassungen des österreichischen Rechts an das 

EG-Recht. 
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E r I ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

Mit Inkrafttreten des EWR-Vertrages entfalten auch die Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 des Rates über die Harmonisierung bestimmter 
Sozialvorschriften im straßenverkehr [EWR/Anh. XIII: 385 R 3820J, die 
vor allem Regelungen über Lenk- und Ruhezeiten enthält, sowie die 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im 
straßenverkehr [EWR/Anh. XIII: 385 R 3821J in österreich unmittelbar 
Rechtskraft. Zu diesen Verordnungen sind Begleitvorschriften 
(Verfahrensrecht, Organzuständigkeit) sowie gemäß Art. 17 der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und Art. 19 der Verordnung (EWG) Nr. 
3821/85 auch Strafbestimmungen erforderlich. 

Auch das von österreich ratifizierte Europäische übereinkommen über 
die Arbeit des im internationalen straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR) enthält Bestimmungen über die Lenk- und 
Ruhezeiten sowie das Kontrollgerät, die denen der EG-Verordnungen, 
entsprechen. Anläßlich der Genehmigung des AETR, BGBI. Nr. 518/1975, 
hat der Nationalrat beschlossen, daß dieses übereinkommen durch 
spezielle Transformation (Art. 50 Abs. 2 B-VG) zu erfüllen ist. 

Zum Geltungsbereich der internationalen Vorschriften ist über Lenk­
und Ruhezeiten folgendes festzuhalten: 

Die Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 gilt gemäß ihrem Art. 2 Abs. 1 für 
den "innergemeinschaftlichen straßenverkehr". Nach dem EWR-Vertrag 
(Einleitung zu Annex XIII [TransportJ in Verbindung mit dem Protokoll 
Nr. 1 über horizontale Anpassungen, Punkt 8) ist dieser Begriff als 
"straßenverkehr innerhalb des EWR" zu lesen. 

Auf bestimmten Fahrtstrecken (Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 3820/85) gilt jedoch anstelle dieser Verordnung das Europäische 
übereinkommen über die Arbeit des im internationalen straßenverkehr 
beschäftigten Fahrpersonals (AETR). Auf diesen strecken ist auch das 
AETR unmittelbar anwendbar. Für die übrigen Fahrtstrecken ist das 
AETR jedoch zu transformieren. 

Alle Fahrtstrecken sind entweder von der Verordnung (EWG) Nr. 
3820/85 oder vom AETR (unmittelbar oder durch Transformation) erfaßt. 
Diese internationalen Vorschriften enthalten die gleichen Regelungen 
über Lenk- und Ruhezeiten. 

Zu den Bestimmungen über das Kontrollgerät ist festzustellen, daß 
die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 nur darauf abstellt, daß das 
Fahrzeug in einem Mitgliedstaat zugelassen ist, nicht jedoch auf die 
Fahrtstrecke, auf der das Fahrzeug eingesetzt wird. Das AETR ist 
daher in diesem Bereich ohne Bedeutung. 

Sowohl die EG-Vorschriften als auch das AETR gelten grundsätzlich 
für alle Fahrer unabhängig davon, ob sie in einem Arbeitsverhältnis 
stehen oder nicht, und stellen somit Verkehrsrecht dar. Da für die 
Einhaltung der Bestimmungen jedoch jeweils ausdrücklich auch die 
Verantwortlichkeit des Arbeitgebers festgesetzt wird, sind diese 
Regelungen auch als arbeitnehmerschutzrechtliche Vorschriften 
anzusehen. 
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Dieses Bundesgesetz setzt lediglich die 
arbeitnehmerschutzrechtlichen Begleit- bzw. Durchführungsmaßnahmen 
fest, die verkehrsrechtlichen Maßnahmen wurden durch die 15. 
Kraftfahrgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 456/1993, getroffen. 

Art. 11 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und Art. 4 AETR stellen es 
österreich grundsätzlich frei, für Fahrer von in österreich 
zugelassenen Fahrzeugen höhere Mindestwerte oder niedrigere 
Höchstwerte festzusetzen. Jene Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes 
(AZG) und des Arbeitsruhegesetzes (ARG), die strenger als die 
internationalen Vorschriften sind, können daher aufrecht erhalten 
werden. 

Von dieser Möglichkeit wird insoweit Gebrauch gemacht, als in jenen 
Fällen, in denen AZG und ARG strengere Vorschriften enthalten, diese 
strengeren Vorschriften grundsätzlich weitergelten. Eine Angleichung 
soll jedoch durch Kollektivvertrag möglich sein. 

Jene Bestimmungen des AZG und ARG, die weniger strenge Bestimmungen 
- als die internationalen Vorschriften enthalten, werden durch die 

Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und durch das AETR, soweit dieses 
unmittelbar gilt, materiell derogiert. Trotzdem sind diese 
Bestimmungen aus Gründen der Rechtssicherheit formell aufzuheben. 
Weiters ist diese Aufhebung für den nicht unmittelbaren 
Anwendungsbereich des AETR erforderlich. 

Weiters sind von den internationalen Vorschriften bestimmte 
Fahrzeuggruppen ausgenommen (vgl. d. Erl. zu Art. I § 13 Abs. 2). Für 
Lenker dieser Fahrzeuge sollen die Bestimmungen des 
Arbeitszeitgesetzes und des Arbeitsruhegesetzes unverändert 
weitergelten. Auf diesen "leichten" Fahrzeugen werden nämlich sehr 
oft Lenker eingesetzt, die nur an manchen Tagen Fahrzeuge lenken, im 
übrigen aber andere Arbeiten verrichten. In diesen Fällen müßten bei 
analogen Anwendungen der internationalen Vorschriften z.B. an Tagen, 
an denen gelenkt wird, die internationalen Vorschriften über die 
tägliche Ruhezeit, an anderen Tagen hingegen die einschlägigen 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes herangezogen werden. Diese 
Vorschriften sind jedoch insbesondere aufgrund der völlig 
unterschiedlichen Verkürzungsmöglichkeiten pro Woche nicht 
miteinander in Einklang zu bringen. Ähnliches gilt für die 
wöchentliche Ruhezeit. 

Zur Kostenbelastung für den Bund ist festzuhalten, daß aufgrund der 
Ausnahme für Dienstverhältnisse zum Bund keine Kosten entstehen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung gründet sich auf Art. 10 
Abs. 1 Z 11 B-VG. 
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Besonderer Teil 

Zu Art. I (Änderung des Arbeitszeitgesetzes): 

Zu Z 1 (§ 1 a): 
Abs. 1 enthält eine bisher in § 13 getroffene Feststellung. Eine 

Regelung bereits im Abschnitt "Geltungsbereich" erscheint sinnvoll. 
Beifahrer werden von Abschn. 4 ausgenommen. Anderenfalls müßte der 
Beifahrer z.B. ein allgemeines persönliches Fahrtenbuch führen, 
selbst wenn der Lenker wegen Verwendung eines Kontrollgerätes nur ein 
Wochenberichtsbuch führen muß. Auch eine Einsatzzeitregelung 
erscheint entbehrlich. Durch den Verweis auf § 1 wird klargestellt, 
daß auch die Sonderbestimmungen nur auf Arbeitnehmer Anwendung 
finden, die unter den allgemeinen Geltungsbereich dieses Gesetzes 
fallen. 

Die §§ 17 abis 17 g sehen teilweise strengere Bestimmungen als die 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und das AETR vor. Gemäß Art. 11 der 
Verordnung (EWG) .Nr. 3820/85 bzw. Art. 4 AETR ist dies nur für Lenker 
von in österreich zugelassenen Kraftfahrzeugen zulässig. 

Abs. 2 enthält die in Art. 1 Z 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
und im AETR enthaltene Definition des Begriffes "Lenker", die zur 
Durchführung des AETR übernommen werden muß. Wesentlich ist diese 
Definition vor allem für die Unterscheidung zwischen reinen 
Beifahrern, die lediglich Ladetätigkeiten, Einweisen des Lenkers und 
ähnliche Tätigkeiten zu verrichten haben, und "zweiten Lenkern", 
die das Fahrzeug auch lenken sollen. 

Zu Z 2 (§ 13): 
Abschnitt 4 enthält nunmehr sowohl die unveränderten 

Sonderbestimmungen für Lenker von Fahrzeugen, als auch die neu 
geschaffenen Vorschriften für Lenker der von der Verordnung (EWG) Nr. 
3820/85 und dem AETR betroffenen Fahrzeuge. § 13 trifft eine zentrale 
Abgrenzung, welche Vorschriften auf die einzelnen Gruppen zur 
Anwendung kommen. Wegen der KlarsteIlung in § 1 a Abs. 1 gelten die 
Sonderbestimmungen nur für Lenker der in österrreich zugelassenen 
Kraftfahrzeuge. 

Durch Abs. 1 werden einige Fahrzeuggruppen, die nicht unter die 
internationalen Vorschriften fallen, von den Sonderbestimmungen für 
Lenker überhaupt ausgenommen. 

Arbeitnehmer von Berufsfeuerwehren stehen in der Regel in einem 
Arbeitsverhältnis zu einer Gebietskörperschaft und fallen daher nicht 
unter das AZG. Die Ausnahme der Z 1 wird daher vor allem für 
Betriebsfeuerwehren und für jene Fälle gelten, in denen freiwillige 
Feuerwehren Arbeitnehmer beschäftigen, wie dies in einzelnen 
Bundesländern der Fall ist. 

Die Ausnahme der Z 2 erscheint wegen des unsteuerbaren 
Arbeitsanfalles bei Rettungsfahrten und Krankentransporten 
gerechtfertigt. Spezialfahrzeuge für ärztliche Aufgaben (Z 3) sind 
z.B. Fahrzeuge, die beim Blutspendedienst eingesetzt werden. Auf 
ähnlichen Erwägungen beruht auch die Ausnahme der Z 4. 
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Die Ausnahmen der Z 5 und 6 sind durch Art. 4 Z 2 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 gedeckt. Durch Z 6 soll vor allem klargestellt 
werden, daß Vertreter im Außendienst und Arbeitnehmer, die im Rahmen 
von Dienstreisen einen PKW selbst lenken, nicht als Lenker im Sinne 
des Abschnittes 4 gelten. Auch andere Lenker, die im Rahmen ihres 
Arbeitsverhältnisses nur in Ausnahmefällen derartige Kraftfahrzeuge 
lenken, sind von der Ausnahme erfaßt. Nicht ausgenommen sind hingegen 
hauptberufliche Chauffeure von Dienstfahrzeugen. Für diese besteht 
jedoch eine Ausnahme von der Fahrtenbuchpflicht gemäß § 8 Abs. 1 lit. 
e der Fahrtenbuchverordnung. Die Einschränkung auf die 
Personenbeförderung für Kombinationskraftwagen ist notwendig, da 
diese auch für die Güterbeförderung eingesetzt werden können. Für 
diese Fälle soll keine Ausnahme vorgesehen werden. 

Nach Abs. 2 gelten die bisherigen Vorschriften für Lenker von 
Fahrzeugen, die nicht unter die internationalen Vorschriften, jedoch 
unter den Geltungsbereich des AZG fallen und nicht bereis gemäß Abs. 
1 ausgenommen sind, unverändert weiter. Folgende Fahrzeuge sind gemäß 
Art. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und Art. 2 Abs. 2 AETR 
ausgenommen: 

1. Fahrzeuge, die zur Güterbeförderung dienen und deren zulässiges 
Gesamtgewicht, einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger, 3,5 
t nicht übersteigt; 

2. Fahrzeuge, die zur Personenbeförderung dienen und die nach 
ihrer Bauart und Ausstattung geeignet und dazu bestimmt sind, 
bis zu 9 Personen - einschließlich des Fahrers - zu befördern; 

3. Fahrzeuge, die zur Personenbeförderung im Linienverkehr dienen, 
wenn die Linienstrecke nicht mehr als 50 km beträgt; 

4. Fahrzeuge mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von nicht 
mehr als 30 km/h; 

5. Fahrzeuge, die von den Streitkräften, dem Zivilschutz, der 
Feuerwehr und den für die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung zuständigen Kräften selbst oder unter deren Aufsicht 
verwendet werden; 

6. Fahrzeuge, die von den zuständigen Stellen für Kanalisation, 
Hochwasserschutz, der Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke, der 
Straßenbauämter, der Müllabfuhr, des Telegraphen- und 
Fernsprechdienstes, des Postsachenbeförderungsdienstes, von 
Rundfunk und Fernsehen oder für die Erkennung von Rundfunk- und 
Fernsehübertragungen oder -empfang eingesetzt werden; 

7. Fahrzeuge, die in Notfällen oder für Rettungsmaßnahmen 
eingesetzt werden; 

8. Spezialfahrzeuge für ärztliche Aufgaben; 
9. Fahrzeuge, die für Beförderungen im Zirkus- oder 

Schaustellergewerbe verwendet werden; 
10. besondere Pannenhilfesfahrzeuge; 
11. Fahrzeuge, mit denen für Zwecke der technischen Entwicklung 

oder bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten Probefahrten auf der 
straße gemacht werden, und neue oder umgebaute Fahrzeuge, die 
noch nicht in Betrieb genommen worden sind; 

12. Fahrzeuge, die zur nichtgewerblichen Güterbeförderung für 
private Zwecke verwendet werden; 

13. Fahrzeuge, die zum Abholen von Milch bei landwirtschaftlichen 
Betrieben und zur Rückgabe von Milchbehältern oder von 
Milcherzeugnissen für Futterzwecke an diese Betriebe verwendet 
werden. 

Einige dieser Fahrzeuggruppen sind bereits durch den 
Geltungsbereich gemäß § 1 von diesem Bundesgesetz ausgenommen. So 
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werden z.B. Fahrzeuge, die zur nichtgewerblichen Güterbef6rderung für 
private Zwecke verwendet werden (Z 12) nicht im Rahmen eines 
Arbeitsverhältnisses gelenkt. 

Abs. 3 listet die für Lenker auf den von den internationalen 
Vorschriften erfaßten Kraftfahrzeugen geltenden Bestimmungen auf. 
Dies sind neben den neuen Bestimmungen über Lenk- und Ruhezeiten (§§ 
17 abis 17 g) vor allem: 

* Arbeitszeit und überstunden (Abschnitt 2); 
* Ruhepausen gemäß § 11. Diese k6nnen mit den Lenkpausen 

zusammenfallen und daher nicht gesondert zu gewähren sein. Bei 
Teilung der Lenkpausen für "leichte" Kraftfahrzeuge (§ 17 b 
Abs. 4 zweiter Fall) wird dies jedoch nicht m6g1ich sein; 

* Einsatzzeit (§ 16) und Fahrtenbuch (§ 17). Gemäß § 2 Abs. 4 der 
Fahrtenbuch-Verordnung ist jedoch bei Verwendung eines 
Kontrollgerätes lediglich ein pers6nliches Wochenberichtsbuch zu 
führen; 

* Sonderbestimmungen (Abschnitte 5 und 6), Ausnahmen (Abschnitt 7) 
und gemeinsame Vorschriften (Abschnitt 8). 

Die Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 darf im 6sterreichischen Recht 
nicht wiederholt werden. Abs. 4 sieht daher vor, daß diese Regelung 
dem 6sterreichischen Recht vorgeht. Dies kann jedoch nur der Fall 
sein, wenn beide Regelungsbereiche gleiche Bestimmungen vorsehen oder 
eine kollektivvertragliche Anpassung erfolgt. § 17 g ist nicht zu 
nennen, da dieser lediglich eine Ausnahmeermächtigung der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 an die zuständigen Bundesminister weitergibt. Durch 
eine Wiederholung einer Vorschrift der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
wird gleichzeitig auch eine Bestimmung des AETR wiederholt, da die 
internationalen Regelungen die gleichen Grenzen vorsehen. Auch das 
AETR gilt daher im Rahmen seines unmittelbaren Geltungsbereiches, 
also auf den in Art. 2 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
genannten Strecken dem AZG vor. 

Zu Z 3 und 4 (überschriften zu §§ 14 und 15): 
Diese Bestimmungen enthalten KlarsteIlungen, die wegen des nunmehr 

eingeschränkten Geltungsbereiches der §§ 14 und 15 notwendig sind. 

Zu Z 5 und 6 (§§ 14 Abs. 1, 16 Abs. 1 und 17 Abs. 1): 
Die Zitatanpassungen sind notwendig, da Abschnitt 4 auf Beifahrer 

nicht mehr anwendbar sein soll. 

Zu Z 7 (§ 16 Abs. 5): 
Bei Geltung eines Branchenkollektivvertrages soll nunmehr 

ausschließlich dieser für die Verlängerung der Einsatzzeit zuständig 
sein. Der Wille der Kollektivvertragsparteien soll nicht durch eine 
Verwaltungsbeh6rde unterlaufen werden k6nnen. 
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Zu Z 8 (§ 16 Abs. 7): 
§ 16 soll für den Kraftfahrlinienverkehr nach geltender Rechtslage 

erst zusammen mit der Verordnung gemäß Abs. 7 alt in Kraft treten (§ 
33 Abs. 2 alt). Abs. 7 alt sieht jedoch eine abweichende Regelung der 
täglichen Ruhezeit vor. Dies ist aufgrund der EG-VO für 
Kraftfahrlinien von mehr als 50 km nicht mehr möglich. Es scheint 
jedoch nicht sinnvoll, das Inkrafttreten der Einsatzzeit für den 
gesamten Linienverkehr an eine Verordnung über die tägliche Ruhezeit 
für Linienstrecken unter 50 km zu binden. statt dessen wird 
vorgesehen, daß § 16 auf den Kraftfahrlinienverkehr nicht anzuwenden 
ist. Dies hat jedoch zur Folge, daß eine Verordnung über die 
abweichende Regelung der täglichen Ruhezeit für Linienstrecken unter 
50 km nicht mehr vorgesehen ist. Bisher bestand jedoch offensichtlich 
kein Bedarf nach einer derartigen Verordnung. 

Zu Z 9 (§ 17 Abs. 2): 
Bisher war eine ausdrückliche Aufbewahrungspflicht für 

Verzeichnisse nicht vorgesehen. Es konnte daher nur schwer überprüft 
werden, ob bei einer Kontrolle alle Fahrtenbücher vorgelegt wurden. 

Zu Z 10 (§§ 17 abis 17 g): 
Diese Bestimmungen enthalten im Interesse der Rechtssicherheit und 

zur Vermeidung von Verweisen eine Zusammenfassung aller Regelungen 
über Lenk- und Ruhezeiten für Lenker von Fahrzeugen, die unter die 
internationalen Vorschriften fallen. Es sind daher Wiederholungen aus 
den §§ 12, 14 und 15 notwendig. 

Zu § 17 a: 

Abs. 1 entspricht § 14 Abs. 1. 

Abs. 2 Satz 1 entspricht § 14 Abs. 2 Satz 1 AZG. Die 
Verlängerungsmöglichkeiten durch Kollektivvertrag wurde an Art. 6 
Abs. 1 unterabsatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 angeglichen. 
Dies bedeutet gegenüber § 14 Abs. 2 Satz 2 eine Verlängerung um eine 
Stunde. Eine Einschränkung auf "leichte" Fahrzeuge wird nicht mehr 
vorgenommen. 

Abs. 3 entspricht hinsichtlich der wöchentlichen Lenkzeit § 14 Abs. 
2 Satz 1 AZG. Zusätzlich wird gemäß § 6 Abs. 2 Verordnung (EWG) Nr. 
3820/85 die Lenkzeit in der Doppelwoche mit 90 Stunden begrenzt. Zur 
Berechnung der zulässigen Gesamtlenkzeit sind jeweils zwei 
aufeinanderfolgende Kalenderwochen zu betrachten (z.B. erste und 
zweite Woche, zweite und dritte Woche). 

Zu § 17 b: 
Abs. 1 regelt die Lage der Lenkpausen. Satz 1 und 3 entsprechen § 

15 Abs. 1. Satz 2 ermöglicht die Angleichung an Art. 7 Abs. 1 der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. 

Abs. 2 regelt die Dauer der Lenkpausen und gilt wegen der Ausnahme 
des Abs. 3 nur für "schwere" Fahrzeuge. Die Dauer bleibt gegenüber 
§ 15 Abs. 3 Satz 1 grundsätzlich unverändert, eine Angleichung an 
Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 ist durch 
Kollektivvertrag möglich. Da die internationalen Vorschriften 
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jedenfalls eine Lenkpause von mindestens 45 Minuten vorsehen, ist die 
Lenkpause für "leichte" Fahrzeuge gegenüber § 15 Abs. 3 zu 
verlängern. 

Abs. 4 läßt nunmehr auch für "leichte" Fahrzeuge eine Teilung der 
Lenkpausen zu. Dies entspricht Art. 7 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 
3820/85. Für "schwere" Fahrzeuge bleibt die Dauer der Teilpausen 
gegenüber § 15 Abs. 3 Satz 2 unverändert. Die Regelung über die Lage 
der Teilpausen ist jedoch an die strengeren Vorschriften der 
internationalen Regelungen anzupassen. Die neue Regelung bedeutet, 
daß die letzte Teilpause spätestens nach einer Lenkzeit von 
viereinhalb Stunden einzulegen ist. 

Die Klarsteilung des Abs. 5 ist gegenüber Art. 7 Abs. 4 der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 insoweit strenger, als Zeiten in einem 
fahrenden Fahrzeug, während der der Arbeitnehmer nicht lenkt, auch 
nicht als Lenkpausen gewertet werden können. Dies entspricht 
geltendem Recht. Als Lenkpause kann jedoch die "Wartezeit" gemäß 
Art. 15 Abs. 3 lit. c der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 gewertet 
werden, die etwa der Arbeitsbereitschaft im Sinne des § 5 entspricht. 
Bei kombinierter Beförderung können Zeiten im Zug oder auf dem Schiff 
gemäß § 17 d Abs. 1 Lenkpausen sein. 

Abs. 6 trifft lediglich eine Klarsteilung und entspricht Art. 7 
Abs. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. 

Zu § 17 c: 
Das System der Regelungen über die tägliche Ruhezeit (Abs. 1) 

weicht von § 12 grundsätzlich ab. Während nach dem AZG die Ruhezeit 
nach Ende der Tagesarbeitszeit einzuhalten ist, muß die tägliche 
Ruhezeit nach EG-Recht "innerhalb eines Zeitraumes von 24 Stunden" 
eingehalten werden. 

Der 24-Stunden-Zeitraum muß nicht mit dem Kalendertag ident sein. 
Der Zeitraum kann beispielsweise am Montag um 22.00 Uhr beginnen. Dem 
Kriterium, daß "jeder Zeitraum" zu betrachten ist, wird dadurch 
Rechnung getragen, daß mit Ende der täglichen bzw. der wöchentlichen 
Ruhezeit ein neuer 24-Stunden-Zeitraum beginnt, auch wenn der erste 
24-Stunden-Zeitraum noch nicht voll abgelaufen ist. Für den Beginn 
eines weiteren 24-Stunden-Zeitraumes wird aber vorausgesetzt, daß die 
auf den vorangegangenen 24-Stunden-Zeitraum bezogene 
Ruhezeitverpflichtung erfüllt ist. 

Die Dauer der täglichen Ruhezeit entspricht grundsätzlich dem § 12. 
Die Verkürzungsmöglichkeiten werden jedoch geschlechtsneutral dem 
Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 angepaßt und ein 
Ausgleich festgesetzt. Der letzte Satz entspricht Art. 8 Abs. 6 der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. Dieser Ausgleich hat durch Verlängerung 
einer täglichen Ruhezeit (wobei Teilruhezeiten unter 8 Stunden gemäß 
Abs. 2 nicht herangezogen werden können) oder einer wöchentlichen 
Ruhezeit zu erfolgen. Es ist daher nicht zulässig, den Ausgleich 
durch längere Lenkpausen zu gewähren. 

Neu ist gemäß Abs. 2 die Möglichkeit, die tägliche Ruhezeit zu 
teilen. Daher wird die Mindestruhezeit auf zwölf Stunden erhöht. 

Der Unterschied zur Verkürzung liegt darin, daß fehlende 
Zeitabschnitte nicht erst bis zum Ende der folgenden Woche 
nachzuholen sind, sondern noch am selben Tag, d.h. innerhalb des 24-
Stunden-Zeitraums, in dem die tägliche Ruhezeit eingelegt werden nU1R. 
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Die Auf teilung in zwei oder drei Zeitabschnitte ist zulässig, von 
denen einer mindestens acht zusammenhängende Stunden betragen muß. 
Die verbleibenden möglichen zwei Teilabschnitte müssen jeweils 
mindestens eine Stunde betragen. Dies entspricht Art. 1 Z 5 der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. 

Die zwischen den Teilen der täglichen Ruhezeit gelegene Lenkzeit 
ist auf die vorangegangene tägliche Arbeitszeit, Lenkzeit bzw. 
Einsatzzeit anzurechnen. Eine neue tägliche Arbeitszeit, Lenkzeit 
bzw. Einsatzzeit kann erst nach Erfüllung der gesamten täglichen 
Ruhezeit beginnen. 

Abs. 3 enthält eine Sonderregelung für Doppelbesatzungen. 
Verkürzungen oder Teilungen sind abgesehen von § 17 d Abs. 2 nicht 
möglich. 

Art. 8 Abs. 7 Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 wurde nicht übernommen. 
Es entspricht geltendem Recht, daß die tägliche Ruhezeit in der 
Schlafkabine des Fahrzeuges verbracht werden kann, jedoch nicht 
während der Fahrt. 

Zu § 17 d: 
Eine Unterbrechung der täglichen Ruhezeit gemäß Art. 9 der 

Verordnung (EWG) Nr. 3820/85, bei der ein Teil auf der Eisenbahn oder 
einem Fährschiff verbracht wird, setzt voraus, daß diese Zeit 
überhaupt als Ruhezeit angesehen werden kann. Dies widerspricht 
jedoch der Judikatur. Abs. 1 läßt daher eine solche Bewertung durch 
Kollektivverträge zu. Ist eine Unterbrechung der täglichen Ruhezeit 
nicht beabsichtigt, z.B. bei Beförderungen während des Tages, kann 
auch eine Bewertung als Ruhepause im Sinne des § 11 und damit auch 
als Lenkpause im Sinne des § 17 b erfolgen. Durch die Formulierung 
"je nach Dauer" wird klargestellt, daß die Vorschriften des Abs. 2 
sowie des § 17 c über die Dauer der täglichen Ruhezeit Voraussetzung 
für die Bewertung als Ruhezeit sind. 

Die Bedingungen des Abs. 2 müssen kumulativ vorliegen. Es ist die 
Verlängerung der gemäß § 17 c Abs. 1 für den betreffenden Tag 
gebührenden Ruhezeit (9 bis 11 Stunden) um 2 Stunden vorgeschrieben. 
Der letzte Satz entspricht Art. 1 Z 5 der Verordnung (EWG) Nr. 
3820/85. 

Zu § 17 e: 

Zu Abs. 1: 
Leistungsbezogene Formen des Entgelts werden verboten, da derartige 

Entgeltformen mit der Verkehrssicherheit und damit auch mit dem 
Schutz des Arbeitnehmers nicht in Einklang stehen. Die Ausnahme für 
Entlohnungssysteme, die die Sicherheit im Straßenverkehr nicht 
beeinträchtigen, wird kaum Anwendung finden können, da nach der 
Judikatur des VwGH zum "betrieblichen Kontrollsystem" 
leistungsbezogene Entgeltsysteme nicht vorstellbar sind, die keinen 
Anreiz zu Uberschreitungen der Lenkzeitgrenzen und damit zur 
Gefährdung der Sicherheit im Straßenverkehr bieten. Zulässing sind 
jedoch die bei Auslieferungen üblichen Prämien nach der Menge der 
verkauften Waren, da sich diese nicht unmittelbar an der beförderten 
Menge orientieren. Die Regelung entspricht Art. 10 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85. 
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Zu Abs. 2 und 3: 
Die Verhängung einer Verwaltungsstrafe für eine zivilrechtliche 

Vereinbarung wäre systemwidrig. Gesetz- und sittenwidrige 
Vereinbarungen sind nichtig, aber grundsätzlich nicht strafbar. Nur 
über den Umweg der Begehung eines Verwaltungsstrafdeliktes durch den 
Arbeitnehmer soll der Arbeitgeber haftbar gemacht werden. 

Zu § 17 f: 
Die Ausnahmebestimmung berücksichtigt die Besonderheiten des 

straßenverkehrs. Im Unterschied zu § 20 besteht keine Meldepflicht, 
doch sind Art und Grund der Abweichungen von den Bestimmungen auf dem 
Schaublatt des Kontrollgerätes zu vermerken. 

Zu § 17 g: 
Art. 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 enthält die Möglichkeit, 

für bestimmte Fahrzeuge Abweichendes zu regeln. Dies soll für 
innerstaatliche Fahrten durch Verordnung erfolgen, wobei im Sinne des 
Legalitätsprinzips in Z 1 und 2 Voraussetzungen aufgestellt werden. 
"Abweichungen" im Sinne dieser Bestimmung kann auch die gänzliche 
Ausnahme bedeuten (vgl. § 7 Abs. 1 der Fahrpersonalverordnung in der 
BRD) . 

Zu Z 11 (§ 24): 
Die Auflagepflicht wird präzisiert. Eine Auflage der Verordnung 

(EWG) Nr. 3820/85 und des AETR ist nicht erforderlich, da Abschnitt 4 
die entsprechenden Vorschriften (mit Ausnahme des Art. 14 der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85) enthält und es für den Arbeitnehmer 
nicht wichtig ist, ob die Begrenzungen der Lenk- und Ruhezeiten fUr 
ihn aufgrund der §§ 17 abis 17 g, der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
oder des AETR gelten. Hingegen muß die Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 
aufgelegt werden, da das AZG keine entsprechenden Vorschriften 
wiederholt. 

Zu Z 12 (§ 28 Abs. 1): 
Durch diese Änderung wird ein Strafkatalog aufgestellt, wobei 

vertragsrechtliche Bestimmungen sowie Regelungen, die selbst nicht 
übertreten werden können (Definitionen, Verordnungs- und 
Bescheidermächtigungen etc.) ausgenommen werden. Strafbar ist aber 
die übertretung von Verordnungen und Bescheiden (Z 10 und 11). 

Sieht eine Bestimmung eine Kollektivvertragsermächtigung vor, ist 
die übertretung eines allfälligen Kollektivvertrages strafbar. 
Wiederholt der Kollektivvertrag jedoch eine Regelung der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 oder des AETR, ist auf den in Art. 2 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 genannten Strecken eine Bestrafung wegen 
übertretung der internationalen Vorschriften vorzunehmen (vgl. § 13 
Abs. 4). 

Eine übertretung der Normalarbeitszeit soll nicht strafbar sein. 
Aufgrund verschiedener bereits derzeit zulässiger Modelle der 
Durchrechnung der Normalarbeitszeit wäre eine überprüfung nur mit 
hohem Zeitaufwand möglich, der nicht zu rechtfertigen ist. 

Die strafhöhe entspricht dem Kraftfahrgesetz für Lenker. Geringere 
Strafen für Arbeitgeber hinsichtlich § 17 abis 17 d sind abzulehnen. 
Die Beibehaltung der bisherigen geringeren Strafsätze für die übrigen 
Abschnitte wä.re problematisch. 
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Weiters entfällt der Primärarrest. 

Zu Z 13 (§ 28 Abs. 1 a): 
Diese Bestimmung enthält die strafbaren Tatbestände der 

internationalen Vorschriften. Enthalten die §§ 17 abis 17 d 
strengere Bestimmungen, kommt Abs. 1 a nur bei Angleichung durch 
Kollektivvertrag zur Anwendung. 

Zu Z 14 (§ 28 Abs. 3 und 4): 

Zu Abs. 3: 
Sieht das AZG strengere Vorschriften als die Verordnung (EWG) Nr. 

3820/85 bzw. das AETR vor und erfolgt keine Angleichung durch 
Kollektivvertrag, ist verletzte Norm im Sinne des § 44 a Z 2 VStG 
stets das AZG. Sieht das AZG jedoch eine strengeren Vorschriften vor 
als die Normen der internationalen Vorschriften oder erfolgt eine 
Angleichung durch Kollektivvertrag, gelten je nach Fahrtstrecke 
entweder die Bestimmungen des AZG, der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
oder des AETR (vgl. den Allgemeinen Teil der Erläuterungen). In 
vielen Fällen ist in der Praxis aber nicht feststellbar, welche 
Fahrtstrecke tatsächlich zurückgelegt wurde und welche Vorschrift 1m 
konkreten Fall daher anwendbar ist. So gilt z.B. bei einer Fahrt von 
Berlin über Bayern nach Wien die Verordnung (EWG) Nr. 3820/85, bei 
einer Fahrt von Berlin über Tschechien nach Wien das AETR. Aus dem 
Schaublatt des Kontrollgerätes geht die Fahrtstrecke jedoch nicht 
hervor. Zwar kann nach dem Grundsatz der Unbeschränktheit der 
Beweismittel der Sachverhalt auch auf andere Weise erhoben werden, 
doch ergeben sich dabei folgende Probleme: 

Anläßlich der Straßenkontrollen könnte allenfalls von Organen der 
öffentlichen Sicherheit eine Befragung der Lenker vorgenommen und 
auch in vorhandene Frachtpapiere Einsicht genommen werden. Die 
Befragung von Zollorganen erscheint nicht zielführend, da anläßlich 
von Grenzkontrollen von den Lenkern nur sogenannte Laufzettel 
vorgelegt werden, die nur den Namen des Lenkers bzw. des Unternehmens 
(auch die Adresse des Unternehmenssitzes) enthalten. Aus sonstigen 
nationalen Transportpapieren - diesbezügliche Unterlagen von 
ausländischen Lenkern liegen nicht auf - können allenfalls Daten über 
den Beladungsort und den Belieferungsort entnommen werden. 
Keinesfalls ist jedoch aus den genauen Unterlagen die vom Lenker 
tatsächlich absolvierte Fahrtroute zu ersehen. Im übrigen kann im 
nachhinein - also im Verlauf eines strafverfahrens bzw. im Zeitpunkt 
der Anzeige - auch aus der Befragung von Sicherheitsorganen und 
Zollorganen nichts gewonnen werden, da diese ja keine entsprechenden 
Aufzeichnungen führen. 

Bei Kontrollen im Betrieb insbesondere nach längerer Zeit - die 
Arbeitsinspektoren nehmen Einsicht in die Schaublätter und 
Arbeitszeitaufzeichnungen für einen Zeitraum vom Kontrolltag bis etwa 
fünf Monate zurückliegend - wäre bei Befragung der betroffenen Lenker 
nur in den wenigsten Fällen ein positives Ergebnis zu erwarten. Die 
Lenker könnten, selbst wenn sie wollten, im nachhinein gar nicht 
angeben, welche Strecke sie an einem bestimmten Tag gefahren sind. 
Die Einsichtnahme in Frachtpapiere würde nur dann ein positives 
Ergebnis erbringen, wenn diese den Schaublättern zugeordnet werden, 
in diesen Unterlagen die jeweilige Fahrtstrecke exakt aufgezeichnet 
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ist und der Lenker in diesem Fall auch tatsächlich nicht von der 
vorgegebenen Fahrtroute abgewichen ist (Probleme bei Aussage des 
Lenkers wurden aufgezeigt). Es würde jedoch auch eine derzeit nicht 
bestehende Aufzeichnungsverpflichtung über die jeweilige Fahrtstrecke 
dieses Problem nicht befriedigend lösen, weil die 
Gestaltungsmöglichkeiten der Beschuldigten letztlich wieder eine 
Bestrafung der festgestellten übertretungen verhindern könnten, weil 
im nachhinein im Verfahren dann die Richtigkeit der Aufzeichnungen 
bestritten werden kann. 

Somit ist aber auch eine ausreichende Konkretisierung der Tat gemäß 
§ 44 a Z 2 vstG hinsichtlich der verletzten Norm nicht möglich. Eine 
entsprechende Sondernorm ist daher erforderlich. 

Zu Abs. 4: 
seit Jahren wird vom Standpunkt der Vollziehung gefordert, eine 

Verdoppelung der derzeit geltenden Verjährungsfrist gemäß § 31 Abs. 2 
vstG von bisher sechs Monaten auf ein Jahr festzulegen. 

Erfolgt im Ausland eine kraftfahrrechtliche Bestrafung des Lenkers 
eines in österreich zugelassenen Kraftfahrzeuges wegen übertretung 
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder des AETR, sind die 
österreichischen Behörden zu informieren, damit diese auch den 
Arbeitgeber zur Verantwortung ziehen können. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß einlangende Anzeigen etwa 
aus dem Königreich der Niederlande oder Belgien, aber auch aus 
Deutschland (Bußgeldbescheide) Tatzeiten betreffen, die weit über 
sechs Monate zurückliegen und somit aufgrund der geltenden 
Verjährungsbestimmungen eine Strafverfolgung nicht mehr möglich ist. 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß solche 
Mitteilungen ausländischer Behörden unter anderem auch wegen 
Ausschöpfung des Instanzenzuges (Anrufung des Amtsgerichtes Köln ln 
11. Instanz in Deutschland) nicht früher erfolgen können. 

Im einzelnen ist darauf zu verweisen, daß von den in der BRD im 
Jahre 1992 ergangenen Entscheidungen bis zum Juli 1993 2216 Bescheide 
der Bundesanstalt für den Güterverkehr (BAG) sowie 154 Beschlüsse des 
Amtsgerichtes Köln dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
Zentral-Arbeitsinspektorat, übermittelt wurden. Aufgrund der langen 
übermittlungsdauer sind noch in den nächsten sechs bis zwölf Monaten 
weitere Entscheidungen aus dem Jahre 1992 zu erwarten. 

Bei der überwiegenden Zahl der Bußgeldbescheide ist 
Verfolgungsverjährung eingetreten. So wurden dem Zentral­
Arbeitsinspektorat etwa mit Schreiben vom 7. August 1992, eingelangt 
am 14. August 1992, von der BAG 301 BUßgeldbescheide übermittelt, 
wobei in all diesen Fällen Verfolgungsverjährung eingetreten ist. Die 
Feststellungen der einzelnen übertretungen erfolgten im 
Jänner/Februar 1992, bzw. teilweise bereits im oktober 1991. Es ist 
daher davon auszugehen, daß die Bußgeldbescheide überwiegend etwa 
sechs bis zehn Monate, teilweise auch später, nach Feststellung der 
übertretungen dem Zentral-Arbeitsinspektorat übermittelt werden. 

Hinsichtlich der Beschlüsse des Amtsgerichtes Köln (11. Instanz) 
ist generell festzuhalten, daß die überwiegende Zahl der 
Entscheidungen Tatzeiten betreffen, die weit über ein Jahr vor dem 
Tag der übermittlung an die österreichischen Behörden liegen. 
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Zuletzt wurden dem Zentral-Arbeitsinspektorat mit Schreiben vom 28. 
Juni 1993, eingelangt am 5. Juli 1993, von der BAG zehn 
BUßgeldbescheide und 20 Beschlüsse des Amtsgerichtes Köln 
übermittelt, wobei in allen Fällen Verfolgungsverjährung eingetreten 
ist. So wurden beispielsweise übertretungen am 28. Jänner 1992 
festgestellt, die Entscheidung erfolgte am 30. November 1992, 
Rechtskraft ist am 12. Februar 1993 eingetreten; oder Tatzeit am 5. 
März 1992, Entscheidung des Amtsgerichtes am 11. Dezember 1992, 
Rechtskraft am 5. März 1993, oder Tatzeit am 27. Juni 1991, 
Entscheidung des Amtgerichtes am 14. Dezember 1992, Rechtskraft am 3. 
Februar 1993. 

Aus den vorliegenden Unterlagen geht weiters hervor, daß selbst bei 
einer äußerst raschen übermittlung der Bußgeldbescheide und der 
Beschlüsse des Amtsgerichtes Köln die geltende Verjährungsfrist von 
sechs Monaten keinesfalls ausreichend wäre, teilweise würde sogar 
eine Verjährungsfrist von einem Jahr eine Strafverfolgung nicht mehr 
zulassen. 

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, daß in der überwiegenden 
Zahl der genannten Fälle wegen Ablaufs der geltenden 
Verjährungsfristen von sechs Monaten die Verfolgung einer Person 
(hier Arbeitgeber) nicht mehr vorgenommen werden kann, und dadurch 
oftmals zwar der Lenker, nicht jedoch der Arbeitgeber zur 
Verantwortung gezogen wird. 

Um diese mit dem Arbeitnehmerschutz unvereinbare Rechtsfolge zu 
vermeiden, ist eine Sonderbestimmung zu § 31 Abs. 2 vstG notwendig. 

Zu Z 15 (§ 32 a Abs. 1): 
Im Rahmen des EWR kann auf EG-Normen dynamisch verwiesen werden, da 

eine Änderung der "für österreich geltenden Fassung" eine Änderung 
des Anhangs zum EWR-Abkommen und damit eine Beschlußfassung durch den 
Nationalrat voraussetzt. 

Zu Z 16 (§ 32 b): 
Diese Bestimmung berücksichtigt die übergangsfrist zur 

Kontrollgerätepflicht. 

Zu Z 18 (§ 33 Abs. 2): 
Für Linienstrecken über 50 km gilt nunmehr hinsichtlich der 

Lenkpausen § 17 b, Art. 7 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder Art. 
7 AETR. Eine Ausnahme ist aufgrund der zwingenden internationalen 
Vorschriften nicht möglich. Zur Einsatzzeit vgl. die Erläuterungen zu 
Z 8 (§ 16 Abs. 7). 

Dok.Name: AZ/Lenk/5 

446/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 25 von 40

www.parlament.gv.at



- 25 -

Zu Art. 11 (Änderung des Arbeitsruhegesetzes): 

Zu Z 1 (§ 1 a): 
Vgl. die Erläuterungen zu Art. I Z 1 (§ 1 a AZG). 

Zu Z 2 (Abschnitt 5 a, §§ 22 abis 22 c): 

Zu § 22 a: 
Für Lenker von Kraftfahrzeugen, die unter die Verordnung (EWG) Nr. 

3820/85 bzw. das AETR fallen, richtet sich die wöchentliche Ruhezeit 
nunmehr nach den internationalen Vorschriften bzw. nach § 22 b. 

Diese Bestimmung regelt jedoch nur die Dauer der wöchentlichen 
Ruhezeit. Hinsichtlich der Lage der wöchentlichen Ruhezeit wird 
lediglich festgesetzt, daß diese nach sechs Tageslenkzeiten bzw. bis 
zum Ende des sechsten Tages nach Ende der letzten wöchentlichen 
Ruhezeit, im internationalen Personenverkehr (außer Linienverkehr) 
jedoch nach zwölf täglichen Lenkzeiten bzw. bis zum Ende des zwölften 
Tages einzuhalten ist. 

Die Frage, ob diese Ruhezeit als Wochenendruhe oder als Wochenruhe 
einzuhalten ist, wird daher weiterhin durch das ARG bzw. die 
Ausnahmeverordnung geregelt. 

Abs. 3 entspricht § 13 Abs. 4 AZG (Art. I Z 2). 

Zu § 22 b: 
Die Dauer der wöchentlichen Ruhezeit entspricht grundsätzlich den 

gegenüber den bisherigen Bestimmungen des ARG strengeren Art. 8 Abs. 
3 Satz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und bedeutet eine 
Verlängerung um 9 Stunden. Art. 8 Abs. 3 Satz 2 und 3 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 sehen Verkürzungsmöglichkeiten mit Ausgleich vor. 
Die Verkürzung bis auf das bisherige Ausmaß der wöchentlichen 
Ruhezeit (36 Stunden) soll jedenfalls, die Verkürzung auf 24 Stunden 
nur durch Kollektivvertrag möglich sein. Der letzte Satz entspricht 
Art. 8 Abs. 6 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. Vgl. dazu die 
Erläuterungen zu Art. I z 10 (S 17 c Abs. 1). 

Abs. 2 entspricht Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. 
Bisher waren derartige wöchentliche Ruhezeiten stets der ersten Woche 
zuzuordnen. 

Abs. 3 sieht zusätzliche Regelungen über die Lage der wöchentlichen 
Ruhezeit vor. Sie sind unabhängig davon anzuwenden, ob 
Wochenendarbeit erlaubt ist und entsprechen Art. 6 Abs. 1 unterabsatz 
2 bis 4 und Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. Art. 6 
Abs. 1 Unterabsatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 wurde nicht 
übernommen, da dies in einem Land von der Größe österreichs nicht 
notwendig erscheint. 

Zu § 22 c: 
Vgl. die Erläuterungen zu Art. 1 Z 10 (§ 17 f AZG). 

Zu Z 3 bis 5 (§ 27 Abs. 1, 1 a, 3 und 4): 
Vgl. die Erläuterungen zu Art. 1 Z 12, 13 und 14 (§ 28 Abs. 1, 1 a, 

3 und 4 AZG). 
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Zu Z 6 (§ 32 a): 
Abs. 1 enthält eine bisher im ARG nicht enthaltene Klarsteilung. Zu 

Abs. 2 vgl. die Erläuterungen zu Art. I Z 15 (§ 32 a Abs. 2 AZG). 
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Entwurf 
Geltendes Recht 

Art. I - Änderung des Arbeitszeitgesetzes 
1. Nach S 1 wird folgender S 1 a eingefügt: 

"S 1 a. (1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern gemäß SIals 
Lenker von in österreich zugelassenen Kraftfahrzeugen gelten die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit den in S 13 genannten Abweichungen. 

(2) Lenker im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Arbeitnehmer, die 
ein Kraftfahrzeug, sei es auch nur kurze Zeit, selbst lenken, oder 
sich in einem Kraftfahrzeug befinden, um es gegebenenfalls lenken zu können.' I 

2. S 13 lautet samt Uberschrift: 

"Sonderbestimmungen für Lenker von Kraftfahrzeugen 

S 13. (1) Für die Beschäftigung von Lenkern folgender 
Kraftfahrzeuge gelten nur die Abschnitte 1 bis 3 und 5 bis 9: 

1. Kraftfahrzeuge der Feuerwehren, 
2. Fahrzeuge, die in Notfällen oder für Rettungsrnaßnahmen eingesetzt werden, 
3. Spezial fahrzeuge für ärztliche Aufgaben, 
4. Pannenhilfefahrzeuge, 
5. einspurige Kraftfahrzeuge und 
6. Fahrzeuge, die zur Personenbeförderung dienen und die nach 

ihrer Bauart und Ausstattung geeignet und dazu hHRtimmt 
sind, bis zu 9 Personen - einschließlich des FahrerH _ zu 
befördern, wenn dufgrund der arbeitsvertragHrechtlic'hHn 
Pflichten des Arbeitnehmprs nicht das Lenken eines 
KraftfahrzeugeR im Vordergrund Hteht. 

(2) VUI' die npsch;ifl.lgun<j Vun L"nk,,,',, ,.,Ir Honst ig .. n 
Kl',lft fdh/'z,.'u<jen, die vom Geltun<jsb"/'ei':h 

I, df'r Ve/'o/'dnung (F.WG) NI'. JIL!()/II~ ,f"H noll.eH iil"'H' dl .. 
H'l/'moniHI',,'ung hf'Hl.immte,' S07. 1,1 Ivo/'HI.'It/'ift pn im 
St.r,lflf'nvf'/'kehr, IIBI. Er; N/'. r. 17() VII,n ."11. n"M'ml"." 1 'lll~, S. 1 und 

2. deH EuropäiSChen UberelnkommenH über die Arbeit des im 
internationalen Straßenverkehr beSChäftigten Fahrpersonals (AETR), BGBI. Nr. 518/1975 

ausgenommen sind, gelten neben den AbSChnitten 1 bis 3 und 5 bis 9 auch die SS 14 bis 17. 

(3) Für die Beschäftigung von Lenkern auf Kraftfahrzeugen, die 
unter den GeltungsbereiCh der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 Sowie des 
AETR fallen, gelten neben den Abschnitten I, 2 und 5 bis 9 auch die SS 11, 16, 17 und 17 abis 17 g. I 

(4) Wiederholt eine Bestimmung der SS'17 abis 17 f Bestimmungen 
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder ist ,eine Angleichung durch 
Kollektivvertrag erfOlgt, ist die jeweilige Bestimmung der SS 17 a 
biq 17 F auf den in Art. 2 der Verordnung '(EWG) Nr. 3620/85 genannten Fahrtstrecken nicht anZuwenden." 

Sondrrbelillmmungrn rür I.enker und 
Belrahrrr von Krarcrllhruugen 

• 13. Für Len~er und Beifuhrer von 
"raflfahm:ugen gellen die Bestimmun, 
Keil der Abschnille 2 und 3 mit den in den 
§§ 14 und locn:hallcncn Abänderungen, 
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Entwurf 

3. Die Uberschrift zu S 14 lautet: 

"Arbeitszeit und Lenkzeit für Lenker gemäß § 13 Abs. 2" 

4. Die Uberschrift zu § 15 lautet: 

"Lenkpausen für Lenker gemäß § 13 Abs. 2" 

5. In den S5 14 Abs. 1 und 17 Abs. 1 entfallen die Worte "und 
Beifahrer" • 

6. In § 16 Abs. 1 entfallen die Worte "und Beifahrern". 

- 2 -

Geltendes Recht 

Arlwilszeil und Lenkzeh 

Lenkpausen 

§ H. (I) Uie Arbeitszeit für Len\,;.er 
unJ Beil,lhrer von Kraflf<lhr·Leugcl1 um­
laßt unbeschaJet Jes § 2 Jic \.cnt.leitcl1, 
Jic Zeiten für sonstige Arbeitsleistungen 
unJ Zeiten Jer Arbeitsberei\schaft. 

, 17. (1) Lenker und Beifahrer, die 
nicht im Kraftlinienverkehr eingesetzt 
sind. haben wllhrend des Dienstes ein per· 
sönliches Fahrtenbuch mit sich zu führen, 
in welches laufend die Angaben über die 
Dauer der Lenkzeit, sonSliger Arbeitslei· 
stungen, der Arbeitsbereitschaft, der Ru· 
hepausen und der Ruhezeiten, nach Ar· 
beitstagen getrennt, einzutragen sind. Das 
Fahrtenbuch ist den zur KOillrolle Be­
rechtigten über deren Verlangen vorzu· 

weisen. 

, 16. (1) Die Einsatucit von Lenkern 
und Beifahrern umfaßt die zwischen zwei 
Ruhezeiten anfallende Arbeitszeit, die 
Ruhepausen und Lenkpausen. 

446/M
E

 X
V

III. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
29 von 40

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



~- ~~ --- - ~----

- 3 -
Entwurf 

7. S 16 Ab&. 5 lautet: 

,,(5) Für Betriebe, für die kein Branchenkollektivvertrag wirksam 
ist, kann das Arbeitsinspektorat nach Anhörung der gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Ausnahmen 
im Sinne der Abs. 3 und 4 zulassen." 

8. S 16 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Abs. 1 bis 6 sind auf den Kraftfahrlinienverkehr nicht 
anzuwenden. ' , 

9. In S 17 Abs. 2 entfallen die Begriffe ,,(Beifahrers)" und 
,,(Beifahrer)". Abs. 2 letzter Satz lautet: 

"Oie persönlichen Fahrtenbücher sowie das Verzeichnis sind nach 
Abschluß der persönlichen Fahrtenbücher mindestens ein Jahr lang 
aufzubewahren und den Kontrollorganen auf Verlangen allszuhändlgen. 

Geltendes Recht 

~f6.(5) Das Arbeitsinspektorat kann nach 
Anhörung der gesetzlichen Interessenver· 
tretungen der Arbeitgeber und der Ar· 
beitnehmer in Einzelfällen Ausnahmen 
im Sinne der Abs. 3 und 4 zulassen. 

~ {b (7) Für den Kraftfahrlinienverkehr 
können, soweit es für die Erstellung der 
Fahrpläne erforderlich ist, durch Verord· 
nung.oder im Einzelfall durch Bewilligung 
des zuständigen Bundesministeriums von 
§ 12 Abs. I abweichende Ruhezeitenrege­
lungen zugelassen werden. 

~ 1 t (2) Dem Arbeitgeber obliegt die Aus· 
gabe der persönlichen Fahrtenbücher so· 
wie die Führung des Verzeichnisses über 
die verwendeten persönlichen Fahrtenbü' 
eher. Das Verzeichnis muß den Namen 
und die Empfangsbestätigung des Lenkers 
(Beifahrers), dem das Buch zugeteilt ist, 
sowie die Buchnummer, das Ausgabeda· 
tum und das Datum des letzten vom Len· 
ker (Beifahrer) vor der endgültigen Rück· 
gabe des Fahrtenbuches an den Arbeitge' 
ber nach Gebrauch ausgefüllten Tages­
kontrollblaues enthalten. Der Arbeitge· 
ber hat mindestens einmal monatlich zu 

überprüfen, ob die Angaben gemäß Abs. I 
eingetragen wurden. Die persönlichen 
Fahrtenbücher sind nach deren Abschluß 
vom Arbeitgeber mindestens ein Jahr lang 
aufzlJbewahren; diese sowie das Verzeich· 
nis sind den Kontrollorganeöl auf Verlao· 
gen auszuhändigen. 
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Entwurf 

10. Nach S 17 werden folgende SS 17 abis 17 9 samt Uberschriften 
eingefügt: 

•• Arbeitszeit und Lenkzeit für Lenker gemäß S 13 Abs. 3 

S 17 a. (1) Die Arbeitszeit für Lenker umfaßt die Lenkzeiten. die 
Zeiten für sonstige Arbeitsleistungen und die Zeiten der 
Arbeitsbereitschaft. 

(2) Innerhalb der zulässigen Arbeitszeit darf die gesamte tägliche 
Lenkzeit zwischen zwei Ruhezeiten acht Stunden nicht überschreiten. 
Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden. daß die Lenkzeit bis 
zu neun Stunden. zweimal wöchentlich jedoch bis zu zehn stunden 
ausgedehnt wird. 

(3) Innerhalb einer Woche darf die gesamte Lenkzeit 48 stunden. 
innerhalb eines ZeitraumeR von zwei aufeinanderfolgenden Wochen 90 
stunden nicht überschreiten. Durch Kollektivvertrag kann in den 
Fällen des S 7 Abs. 2 und 5 zugelassen werden. daß die wöchentliche 
Lenkzeit bis zu 56 Stunden ausgedehnt wird. 

Lenkpausen für Lenker gemäß S 13 Abs. 3 

S 17 b. (1) Nach einer ununterbrochenen Lenkzeit von höchstens vier 
Stunden ist eine Lenkpause einzulegen. Durch Kollektivvertrag kann 
zugelassen werden. daß diese Lenkpause erst nach einer Lenkzeit von 
vlereinhalb Stunden einzulegen ist. Die Lenkzeit gilt auch dann als 
ununterbrochen. wenn sie durch kürzere Zeiträume unterbrochen wird. 
als sie für Lenkpausen vorgesehen sind. 

(2) Die Lenkpause hat mindestens eine Stunde zu betragen. Durch 
Kollektivvertrag kann zugelassen werden. daß die Lenkpause auf 45 
Minuten verkürzt wird. 

(3) Abweichend von Abs. 2 ist ~eim Lenken 
1. von der Per~onenbef6rderung dienend"n Kraftfahrzeugen ohne 

Anhänger oder mit elnem Anhänger. dessen Gesdmtyewicht fünf 
Tonnen nlcht überschreitet. oder 

2. von der Güterbeförderung dienenden Kraftfahrzeugen ohne 
Anhänger oder mit einem Anhänger oder Sattelanhänger. sofern 
das höch~te zulässige Gesamtgewicht des Kraftfahrzeuges 
(Sattel kraftfahrzeuges) 20 Tonnen nicht überschreitet. 

eine Lenkpause von mindestens 45 Minuten einzulegen. 

(4) Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden. daß die 
Lenkpause von mindestens einer Stunde durch zwei Lenkpausen von 
mindestens einer halben Stunde und die Lenkpause von mindestens 45 
Minuten durch mehrere Lenkpausen von mindestens 15 Minuten ersetzt 
Wird. die in die Lenkzeit oder unmittelbar nach dieser so einzufügen 
Sind. daß bei Beginn des letzten Teiles der Lenkpause die Lenkzeit 
von vier bzw. vIereinhalb Stunden noch nicht überschritten ist. 

(5) Zelten. während der der Fdhrer andere Arbeiten ausübt oder die 
.. r- Im fahrpnclen f •• hrzeu'J verbnngt. 'Jelten nicht. als r.enkpausen. 

(I,) r. .. nk l'.t1I" .. n dllrf.-n n,.-III .t1lf cI .. - Li'.JII<"h., Ruhezeil angf!rechnet 

w"I'd"1) . 

4 
Geltendes Recht 
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Entwurf 

Tägliche Ruhezeit für Lenker gemäß S 13 Aba.3 

S 17 c. (1) Innerhalb jedes Zeitraumes von 24 Stunden ist dem 
Lenker eine ununterbrochene tägliche Ruhezeit von mindestens elf 
Stunden zu gewähren. Durch KOllektivvertrag kann zugelassen werden. 
daß die tägliche Ruhezeit dreimal wöchentlich auf mindestens neun 
zusammenhängende Stunden verkürzt wird. Wird die tägliche Ruhezeit 
verkürzt, ist dem Lenker bis zum Ende der folgenden Woche eine 
zusätzliche Ruhezeit im Ausmaß der Verkürzung zu gewähren. Diese als 
Ausgleich zustehende Ruhezeit ist zusammen mit einer anderen 
mindestens aChtstündigen Ruhezeit zu gewähren und zwar über Verlangen 
des Lenkers am Aufenthaltsort des Fahrzeugs oder am Heimatort des Lenkers. 

(2) Weiters kann durch KOllektivvertrag zugelassen werden, daß an 
Tagen, an denen eine tägliche Ruhezeit von mindestens zwölf Stunden 
eingehalten wird, diese Ruhezeit in zwei oder drei Abschnitten 
genommen werden kann, wobei ein Teil mindestens acht zusammenhängende 
Stunden, die übrigen Teile jeweils mindestens eine Stunde betragen müssen. 

(3) Durch KOllektivvertrag kann zugelassen werden, daß innerhalb 
jedes Zeitraumes von 30 Stunden eine ununterbrochene tägliche 
Ruhezeit von mindestens acht Stunden zu gewähren ist, wenn sich im 
Fahrzeug mindestens zwei Lenker befinden. 

Kombinierte Beförderung 

S 17 d. (1) Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß 
Zeiten, in denen ein Lenker ein Fahrzeug begleitet, das auf einem 
Fährschiff oder der Eisenbahn befördert wird, je nach Dauer als 
Ruhepausen oder Ruhezeiten gelten, sofern dem Lenker ein Bett oder 
eine Schlafkabine zur Verfügung steht. 

(2) Durch Kollektivvertrag kann eine einmalige Unterbrechung der 
täglichen Ruhezeit zugelassen werden, wenn 

1. Zeiten unter den Bedingungen des Abs. 1 zum Teil an Land, 
zum Teil auf dem Fährschiff oder der Eisenbahn verbracht werden, 

2. die Unterbrechung den um eine Stunde verlängerten Zeitraum 
für die Verladung des Fahrzeugs oder das Verlassen von 
Schiff oder Eisenbahn einschließlich der Zollformalitäten 
nicht ühersteigt, und 

3. dem Lenker während heider Teile der täglichen Ruhezeit ein 
Bett oder eine Schlafkabine zur Verfügung steht. 

Wird die tägliche Ruhezeit unterbrochen, iat sie um zwei Stunden zu 
verlängern. Jeder Teil der täglichen Ruhezeit muß mindestens eine 
Stunde betragen. 

V~rhut b~stlmmter Arlen dps Entgelts 

S 17 e. (1) Lenker dürfen nichl nach Maßgdhe der zurückgelegten 
Sln'C'ke odel' riel' M.,,,,,,, <1'.1' b.,rörd""t.en (;Ol.e,' f:'nllohnl wf>n!e" , ;,u"h 
nicht In F'orm von Pl'.~mlen ndpr 7.lIfoU.'hJ."iq p n (IIr" dip.Hf~ Fdhrl Ht""ckpll 
OdPI' (;lIt,orrnf->nqf>f1, ps H"I d,.nn, d,tl1 dl"SI' Elltq"II, .. IIlc'hl ~J""ltJrlf'f 
MIllI!, dll' SI('h"rh"ll IM SI".,Il'·llvprk"h,' 111 1""'lnl";"'hl,<)"n. 

5 

Geltendes Recht 
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Entwurf 

(2) Bei Schadenersatz- und Regreßanspriichen zwischen Arbeitgebern 
und Lenkern ist das Vorliegen einer Entgeltvereinbarung im Sinne des 
Abs. 1 ein Grund für die Minderung oder den gänzlichen Ausschluß von 
Ersatz- oder Regreßansprüchen im Sinne des S 2 Abs. 2 Z 4 und 5 des 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes, BGBI. Nr. 80/1965, es sei denn, daß 
die unzulässige Entgeltvereinbarung auf den Eintritt des schadens 
oder die Schadenshöhe keinen Einfluß haben konnte. 

(3) Begeht der Lenker eine Ubertretung der Straßenverkehrsordnung 
1960, BGBI. Nr. 159 oder des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBI. Nr. 267, 
so gilt dessen Arbeitgeber bei Vorliegen einer Entgeltvereinbarung im 
Sinne des Abs. 1 als Anstifter im Sinne des S 7 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBI. Nr. 52, es sei denn, daß die 
unzulässige Entgeltvereinbarung auf die Begehung der 
Verwaltungsübertretung keinen Einfluß haben konnte. 

AUßergewöl,nliche Fälle 

S 17 f. Wenn es mit der Sicherheit im Straßenverkehr vereinbar ist, 
kann der Lenker, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, von den 
5S 17 abis 17 d sowie einer Verordnung gemäß S 17 gabweichen, 
soweit dies erforderlich ist, um die Sicherheit der Fahrgäste, des 
Fahrzeug~ oder seiner Ladung zu gewährleisten. Der Lenker hat Art und 
Grund der Abweichung von den Bestimmungen auf dem schaublatt des 
Kontrollgeräts oder in seinem Arbeitszeitplan zu vermerken. 

Ausnahmen durch Verordnung 

S 17 g. Durch Verordnung können für den innerstaatlichen 
Straßenverkehr mit den im Art. 13 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
genannten Kraftfahrzeugen Abweichungen von den Bestimmungen der SS 17 
abis 17 d und der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 festgesetzt werden, 

wenn 
1. diese Abweichungen wegen der Art der Beförderung notwendig 

slnd, und 
2. die Erholung der Lenker nicht beeinträchtigt wird." 

11. S 24 lautet samt überschrift: 

, ,Auflagepflicht 

S 24. Jeder Arbeitgeber hat in der Betriebsstätte an geeigneter, 
für die Arbeitnehmer leicht zugänglicher stelle einen Abdruck 

1. dieses Bundesgesetzes und, 
2. soweit diese für die Betriebsstätte in Betracht kommen, 

a) de"r aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen und 

b) der Verordnung (EWG) Nr. 3021/85 des Rates über das 
Kontrollger"ät im Straßenverkehr", ABI. EG Nr. r. 370 vom 
11. Dezember 1985, S. 8, 

,nJf zu I <,gen. ' , 

6 

Geltendes Recht 

Auncgcn des Gesetzes 

, 14. Jeder Arbeitgeber hat einen Ab­
druck dieses Bundesgesetzes im Betrieb 
an geeigneter. für die Arbeitnehmer leicht 
zugänglicher Stelle aufzulegen. 
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12. 5 28 Abs. 1 lautet: 

,,5 28. (1) Arbeitgeber und deren BevollmäChtigte, die 
1. Arbeitnehmer über die Höchstgrenzen der täglichen oder 

wöchentlichen Arbeitszeit gemäß 5 2 Aba. 2, S 4 Abs. 10, 5 
5 Aba. I, 5 7 Aba. I, 3 oder 4, 5 8 Aba. 1 oder 2, 5 9, 5 
16 Abs. 6, 5 18 Abs. 2 oder 3 oder 5 19 Aba. 2 hinaus 
einsetzen; 

2. Arbeitnehmer mit gemäß 5 6 Abs. 2, 5 7 Abs. 1 bis 3 oder 5 
19 Aba. 2 unzulässiger Uberstundenarbeit beschäftigen; 

3. Ruhepausen oder Kurzpausen gemäß 5 11 Abs. 1, 3 oder 4 
nicht gewähren; 

4. die tägliche Lenkzeit gemäß 5 12 Abs. I, S 17 c, S 17 d 
Abs. 2 oder 5 19 a nicht gewähren; 

5. Lenker über die gemäß S 14 Abq. 2 oder S 17 a Abs. 2 oder 
3 zuläsaige Lenkzeit hinaus einsetzen; 

6. Lenkpausen gemäß S 15 Abs. 1 bis 3 oder S 17 b Abs. 1 bis 
4 nicht gewähren; 

7. Lenker über die gemäß S 16 Abs. 2 bis 4 zulässige 
Einsatzzeit hinaus einsetzen; 

8. die Pflichten betreffend das Fahrtenbuch gemäß S 17 Aba. 1 
oder 2 oder das Kontrollgerät gemäß S 17 f Satz 2 
verletzen; 

9. die Meldepflichten gemäß S 11 Abs. 8 oder 10 oder S 20 
Abs. 2, die Auflagepflichten gemäß S 24, die 
Aushangspflicht gemäß S 25, die Aufzeichnungspflichten 
gemäß S 26 Abs. 1 oder die Auskunfts- und 
Einsichtspflichten gemäß S 26 Abs. 2 verletzen; 

10. Verordnungen gemäß S 15 Abs. 4, S 17 g, S 21 oder S 23 
übertreten; oder 

11. Bescheide gemäß S 5 Abs. 2, S 7 Abs. 5, S 11 Abs. 5 oder 
6, S 12 Abs. 2, S 14 Abs. 2 oder 3, S 15 Abs. 4, S 16 Abs. 
5 oder S 19 Abs. 3 nicht einhalten 

sind, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften einer 
strengeren Strafe unterliegt, von d~r Bezirksverwaltungsbehörde, 
soweit es sich um Betriebe handelt, die der bergbehördlichen Aufsicht 
unterstehen, von der Berghauptmannschaft mit einer Geldstrafe von 
1000 S bis 30000 s zu bestrafen." 

13. Nach S 28 Abs. 1 wird folgender Aba. 1 a eingefügt: 

,,(I a) Ebenso sind Arbeitgeber und deren Bevollmächtigte zu bestrafen, die 

1. Lenker über die gemäß Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 oder 
Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder gem~ß Art. 6 
Abs. 1 Unterabsatz 1 oder Aha. 2 AETR zulässige Lenkzeit 
hinaus einsetzen; 

2. Lenkpausen gemäß Art. 7 Aba. I, 2 oder 4 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 oder gernäß Art. 7 Abs. 1, 2 oder 4 AETR 
nicht gewähren; 

3. die tägliche Ruhezeit. gemäß Ar't, 8 Ahs. I, 2, 6 oder 7 
oder Art. 9 der Ver'ol'lJnung (EWG) NI'. 3820/85 oder g~rn;lß 
Art. 8 Aba. I, 2, 6, 7 oder 9 AETR njcht gewähren; 

4. die Pflichten hetreffend das Kontrollyerät gemäß Art. 9 
Satz 2 der Ver'ordnllllg (EW(;) NI'. 3820/85, gp.m;.ß Ar't. 95 ... z 
2AETRoder'g"m,jll,'r' •. .lAbs. I, AI't. 13, Arl:. 14, ,'rl., 1'\ 
"10,,. 1 hi,. 1 1Ir1,.,' " tot,. 7 ,"1,·,' ",',. 1(, rI"1" V""lIl"rI/lIIII'.J 
(FI~(;) N,'. IfI;?I//l', \",,.1"'/"11; ,,01,.,. 

7 -
-

Geltendes Recht 

t 18. (I) Arbeitgeber und deren Be, 
vOllmächtigte, die den Bestimmungen die, 
ses Bundesgesetzes zuwiderhandeln, sind, 
sofern die Tat nicht nach anderen Vor, 
schriften einer strengeren Strafe unter, 
liegt, von der Bezirksverwahungsbehörde, 
im Bergbau von der Berghauptmann. 
schaft, mit einer Geldstrafe von 300 S bis 
6000 S oder mit Arrest von drei Tagen bis 
zu sechs Wochen zu beSlrafen. 
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Entwurf 

5. die Pflichten betreffend den Linienfahrplan und den 
Arbeitszeitplan gemäß Art. 14 Aba. 1 bis 6 der Verordnung 
(EWG) Nr. 3820/85 verletzen." 

14. Dem S 28 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

,,(3) Gelten für die Beschäftigung eines Lenkers nach S 17 a Abs. 2 
und 3. S 17 b Abs. 1 bis 4, S 17 c, S 17 d Abs. 2 oder S 17 f Satz 2 
die gleichen Bestimmungen als nach 

1. Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz I, Art. 6 Abs. 2, Art. 7 Abs. I, 
2, 4 und 5, Art. 8 Abs. I, 2, 6 und 7, Art. 9 oder Art. 12 
Satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und 

2. Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz I, Art. 6 Abs. 2, Art. 7, Art. 8 
Abs. I, 2, 6 bis 8 oder Art. 9 Satz 2 AETR 

und kommt im internationalen Straßenverkehr als verletzte 
Verwaltungsvorschrift je nach Fahrtstrecke entweder eine Bestimmung 
dieses Bundesgesetzes oder die entsprechende Vorschrift der 
Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder die entsprechende Vorschrift des 
AETR in Frage, genügt abweichend von S 44 a Z 2 des 
verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBI. Nr. 52. als Angabe der 
verletzten Verwaltungsvorschrift die Angabe des entsprechenden 
Gebotes oder Verbotes der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. 

(4) Für Verstöße gegen § 17 a Abs. 2 und 3, S 17 b Abs. 1 bis 4, S 
17 c, S 17 d Abs. 2 oder § 17 f Satz 2 sowie gegen die in Abs. 1 a 
angeführten Rechtsvorschriften im internationalen Straßenverkehr 
beträgt die Verjährungsfrist abweichend von S 31 Abs. 2 VStG ein 
Jahr.' , 

15. Der bisherige S 32 a erhält die Bezeichnung "S 32 a Abs. 1". 
Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Rechtsvorschriften der EG 
ver~iesen wird, sihd diese in d~r gemäß Anhang XIII des Abkommens 
über den Europäischen wirtschaftsraum nach Maßgabe von Protokoll 1 
über horizontale Anpassungen für österreich jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden." 

16. Nach S 32 a wird folgender S 32 b samt Uberschrift eingp.fügt: 

"Ubergangsbestimmungen 

S 32 b. Auf Lenker von Kraftfahrzeugen, die aufgrund der 
Ausnahmebestimmung des Art. 11 Abs. 1 der 15. Kraftfahrgesetz­
Novelle, BGBI. Nr. 456/1993, noch nicht mit einem Kontrollgerät im 
Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 ausgerüstet sind, ist S 28 
Abs. 1 Z 8 und Ahs. 1 a Z 4 his zum 31. Dezember 1994 nicht 
anzuwenden. ' , 

~ - ---

8 

Geltendes Recht 

§ 3211. SOllocil in diesem Bunde.'>gesell 
,11I! andere Bunde>gc,cILc \'cr",icscn wird. 
sind dlc,c in der jClIoclls gellcndcnl:assung 
al\Ju~t'lh'~n. 

7 
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Entwurf 

17. Naeh S 33 Abs. 1 e wird folgender Abs. 1 deingefügt: 

.. (1 d) Die SS 1 a, 13, 14 Abs. 1, 16 Abs. 1, 5 und 7,17 Abs. 1 
und 2, 17 abis 17 g, 24, 28 Abs. 1, 3 und 4, 32 a, 32 bund 33 Abs. 
2 zweiter Satz, in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI.Nr. XXXXX, 
treten mit ••••• in Kraft. Verordnungen gemäß S 17 g können bereits 
vor diesem Zeitpunkt erlassen werden, sie treten jedoch frühestens 
gemeinsam mit S 17 g in Kraft." 

18. S 33 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Weiters tritt S 15 für den Kraftfahrlinienverkehr mit einer 
Linienstrecke von nicht mehr als 50 km erst mit der gemäß S 15 Abs. 4 
~u erlaBn~nden Verordnung in Kraft." 

19. Dem S 33 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

9 -

,,(5) Die in Abs. 1 lit. abis u genannten Bundesmin~ster sind auel. 
mit der Vollziehung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85, der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 sowie des AETR betraut." 

Geltendes Recht 

iH(2) Die Bestimmungen des § 12 Abs. J 
betreffend die ununterbrochene Wochen. 
ruhe und des § 17 betreffend das Fahrten. 
buch treten jeweils mit den gemäß § 12 
Abs. 4 bzw. den gemäß f 17 Abs. 3 zu erlas. 
senden Verordnungen in Kraft. Weiters 
werden für die im Kraftfahrlinienverkehr 
tätigen Arbeitnehmer die Bestimmungen 
der f§ 15 und 16 jeweils mit den gemäß § 
15 Abi. 4 bzw. gemäß f 16 Abs. 7 zu erlas. 
senden Verordnungen wirksam. 
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10 

Entwurf Geltendes Recht 

Art. 11 Änderung des Arbeitsruhegesetzes 

Artikel II 
Änderung des Arbeitsruhegesetzes 

Das Arbeitsruhegesetz, BGBI. Nr. 144/1963, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBI. Nr. 156/1991, wird wie folgt geändert: 

1. Nach S 1 wird folgender S 1 a eingefügt: 

"S 1 a. (1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern gemäß SIals 
Lenker von in österreich zugelassenen Kraftfahrzeugen gelten die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit den in Abschnitt 5 a genannten 
Abweichungen. 

(2) Lenker im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Arbeitnehmer, die 
ein Kraftfahrzeug, sei es auch nur kurze Zeit, selbst lenken, oder 
sich in einem Kraftfahrzeug befinden, um es gegebenenfalls lenken zu 
können." 

2. Nach S 22 wird folgender Abschnitt 5 a (SS 22 abis 22 c) samt 
Oberschriften eingefügt: 

"Abschnitt 5 a 
Sond~rbestimmungen für Lenker 

bestimmter Kraftfahrzeuge 

S 22,," (\) Auf die Beschäftlgung von Lenke .. n auf Kraftfahrzeugen 
K""\ di .. SS :> biH 5 lind 19 "icht an7.lIw.,,,den, K"weit. diese auf ,hf> 
DdUf'." tiPI- WflC·h,'nt II('IH'n RutH'Zf-.' i t. Rt·7.IJ~J n,..hmPfI. Auf d if~S~ (.pnkpt· R lnd 
,Ir ,. ,S .)~, I. 111111 .)~ f' .,rl?llw,·r\fl"lio 

(2) Abs. 1 gilt nicht für die Besch~fligung von Lenkern auf 
Kraftfahrzeugen. die vom Geltungsbereich 

1. der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates über die 
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr, ABI. EG Nr. L 370 vom 31. Dezember 1965, S. 
1 und 

2. des Europäischen Obereinkommens über die Arbeit des im 
internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(AETR), BGBI. Nr. 516/1975 

ausgenommen sind. 

(3) Wiederholt· eine Bestimmung dieses Abschnittes Bestimmungen der 
Verordnung (EWG) Nr. 3620/85 oder ist eine Angleichung durch 
Kollektivvertrag erfolgt, ist die jeweilige Bestimmung dieses 
Abschnittes auf den in Art. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
genannten Fahrtstrecken nicht anzuwenden. 
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Entwurf 

Wöchentliche Ruhezeit 

S 22 b. (1) Der Lenker hat in jeder Woche Anspruch auf eine 
ununterbrochene wöchentliche Ruhezeit von mindestens 45 Stunden. 
Diese wöchentliche Ruhezeit kann auf 36 zusammenhängende Stunden 
verkürzt werden. Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß 
die wöchentliche Ruhezeit außerhalb des Standortes des Fahrzeuges 
oder des Heimatortes des Lenkers auf 24 zusammenhängende Stunden 
verkürzt wird. Jede Verkürzung ist durch eine zusammenhängende 
Ruhezeit auszugleichen, die vor Ende der auf die betreffende Woche 
folgenden dritten Woche zu nehmen ist. Diese als Ausgleich zustehende 
Ruhezeit ist zusammen mit einer anderen mindestens achtstündigen 
Ruhezeit zu gewähren und zwar über Verlangen des Lenkers am 
Aufenthaltsort des Fahrzeugs oder am Ueimatort des Lenkers. 

(2) Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß eine 
wöchentliche Ruhezeit, die in einer Woche beginnt und in die darauf 
folgende Woche reicht, der zweiten Woche zugerechnet werden kann. 

(3) Zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten dürfen höchstens sechs 
Tage liegen. Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß im 
grenzüberschreitenden Personenverkehr mit Ausnahme des Linienverkehrs 
zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten höchstens zwölf Tage liegen 
dürfen und die wöchentlichen Ruhezeiten in einem 
DurChrechnungszeitraum von zwei Wochen sp~testens am Ende der zweiten 
Woche ZUsammen gewährt werden. 

AUßergewöhnliche Fälle 

S 22 c. Wenn es mit der Sicherheit im Straßenverkehr vereinn~r ist, 
kann der Lenker, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, von 
diesem Abschnitt abweichen, soweit dies erforderlich ist, um die 
Sicherheit der Fahrgäste, des Fahrzeugs oder seiner r~dung zu 
gewährleisten. Der Lenker hat Art un,l Grund der Abweichung von <len 
Bestimmungen auf dem Schaublatt des Kontr,)Jlgeräts oder in seinem 
Arneitszeitplan zu vermerken." 

3. In S 27 Ans. I ist nach dem Zitdt ,,10 bis 18" das 7.itat " ,22 
b, 22 c Satz 2" einZUfügen. 

11 

Geltendes Recht 

§ 27. (I) Arbeitgeber oder dtrtll ge­
sellliche Vertreter, die den §§ 3, 4, 5 Abs. I 
und 2, B 6, 7, 8 und 9 Abs_ I bis 3 und 5 
und den §§ 10 bis 18 und :!3 bis 25 zuwi­
derhandeln, sind, sofern die Tat nicht 
nach anderen Vorschriften einer strenge­
ren Strafe unterliegt, von der Bezirksver­
waltungsbehörde, soweit es sich um Be­
triebe handelt, die der bergbehördlichen 
Aufsicht unterstehen, von der Berghaupt-

mar,lIschafl mit einer Geldstrafe \011 500 S 
bis 30 000 S zu bestrafen. 
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Entwurf 

4. Nach S 27 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a eingefügt: 

,,(1 a) Ebenso sind Arbeitgeber und deren Bevollmächtigte zu 
bestrafen, die die wöchentliche Ruhezeit gemäß 

1. Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 2 bis 4, Art. 8 Abs. 3 bis 6 
oder Art. 12 Satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 
oder 

2. Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 2 bis 4, Art. 8 Abs. 3 bis 6 
oder Art. 9 Satz 2 AETR 

nicht gewähren." 

5. Dem § 27 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

,,(3) Gelten für die Beschäftigung eines Lenkers nach § 22 b oder S 
22 c Satz 2 die gleichen Bestimmungen als nach 

1. Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 2 bis 4, Art. 8 Abs. 3 bis 6 
oder Art. 12 Satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und 

2. Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 2 bis 4, Art. 8 Abs. 3 bis 6 
oder Art. 9 Satz 2 AETR 

und kommt im internationalen Straßenverkehr als verletzte 
Verwaltungsvorschrift je nach der Fahrtst~ecke entweder eine 
Bestimmung dieses Bundesgesetzes oder die entsprechende Vorschrift 
der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 oder die entsprechende Vorschrift 
des AETR in Frage, genügt abweichend von § 44 a Z 2 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (vstG), BGBI. Nr. 52, als Angabe der 
verletzten Verwaltungsvorschrift die Angabe des entsprechenden 
Gebotes oder Verbotes der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85. 

(4) Für Verstöße gegen die in Abs. 3 genannten Rechtsvorschriften 
im interr.ationalen Straßenverkehr beträgt die Verjährungsfrist 
abweichend vor. § 31 Abs. 2 vstG ein Jahr." 

6. Nach S 32 wird folgender § 32 a samt Uberschrift eingefügt: 

, , Ve rwei Bungen 

S 32 a. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
~nzuwenden. 

(2) Soweit In diesem Bundesgesetz auf Rechtsvorschriften der EG 
verwiesen wird, sind diese in der gemäß Anhang XIII des Abkommens 
iibet· den Europäischen Wirtschaftsraum nach Maßgabe von Protokoll 1 
über horizontale Anpassungen für österreich jeweils geltenden Fassung 
dnzuwenden. I , 

7. NiWh § 1.1 ,'bf;. ~ wird folgender Abs. I b ringefügL: 

.. (I I,) Abschnitt '\ .. (§S 22 i\ bis 22 C) sowie diP SS 27 Abs. t .~, 
lind 4 IIl1d 12 d, in 01"1' r"sslln~J des Hllndf'sgf'sptZf'S, IIGnt. Nt·. XXXXX, 

t.r"t"t.t-'fI mit in l"U",tft." 

12 

Geltendes Recht 
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Entwurf 

8. Der bisherige S 34 erhält die Bezeichnung "S 34 Abs. l' '. In Z 
1, 2, 3, 6 und 7.:wird der Ausdruck "Bundesminister für soziale 
Verwaltung" durch den Ausdruck "Bundesminister für Arbeit und 
Soziales" ersetzt. 

9. Dem S 34 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Die in Abs. 1 Z 2, 3 und 7 genannten Bundesminister sind auch 
mit der Vollziehung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85, der Verordnung 
(EWG) Nr. 3821/85 sowie des AETR betraut." 

13 

Geltendes Recht 

§ 34. Mit Jer Vollziehung dieses Bun. 
Jesgesetzes sind betraut: 

1. der BunJcs~anzler im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung hinsichtlich der 
Arbeitnehmer in Betrieben des 
Bundes; soweit finanzielle Angele­
genheiten berührt sind, auch im 
Einvernehmcn mit dem Bundes­
minister für Fill,llI/cn; 

2. dei IIUlldc"lIllIbtcl IUI 1l.llIdel, 
(,ewcrhe und IlIdll,trie 1111 Ei/lVer­
nehmen mit .lern BunJesminister 
fur soziale Verwaltung hinsichtlich 
der Arbeitllehmer in Betrieben,die 
der bergbehörJlichen Aufsicht un­
terstehen; 

3. Jer BunJesminister für Verl!.ehr im 
Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für soziale Verwaltung 
hinsichtlich der Arbeitnehmer in 
Betriebell, die <kill Verlehrs.Ar­
bcit,in,pdtor,tt ullter.tehcn; 

~. Jer BunJcsmlnister fur Finanzen 
hinsichtlich des § 20 Abs. 4; 

5. Jer BunJesnllnister für Handel, 
Gewerbe und Industrie für Arbeit­
nehmer in Betrieben, die der berg­
behörJlichen Aufsicht unterliegen 
hinsichtlich Jer §§ 5 Abs. 3 und 4, 
15 Abs. 2, 20 ,\hs. 2 und 3 und 27; 

b. IIn ührigen der Bunde,minister für 
soziale Verwaltung 
a) im Einvernehmen mit dem 

Bundeskal1ller hinsichtlich der 
Arbeitnehmer in Betriehen der 
LänJcr, Gemeinden lind Ge­
l11einJc, crbänJc, sowcit finan­
zielle Angelegenheiten berührt 
sind auch im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Finan­
zen; 

b) im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Indllstrie hin­
sichtlich dcr §§ 12, 1-1 bis 17; 

7. der Bundesminister für soziale 
Verwaltung hinsichtlich aller ande­
ren Arbeitnehmer. 
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